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 Es ist beabsichtigt, diese Richtlinien zu überarbeiten, mit einer Fertigstellung ist aber nicht vor Ende 

des Jahres zu rechnen. Einige Bestandteile sind aber durch einen Beschluss des 

Verwaltungsvorstandes geändert worden und gelten ab 01.04.2011: 

 

Mit der ab 01.07.10 in Kraft getretenen Neuregelung wurde für die Neuberechnung der 

angemessenen Mieten der ab 01.09.09 in Kraft getretene neue Mietspiegel zu Grunde gelegt. 

Berücksichtigt wurde die Altersklasse 1966 bis 1975 in der mittleren Lageklasse. Der hierfür gültige 

qm-Preis beträgt 5,15 € und soll weiterhin Bestand haben. 

 

Regelung für neu angemieteten Wohnraum ab 01.04.2011   

 

Personenzahl Bezugsgröße (qm) Max. angemessene 

Grundkosten in 

EUR 

1 45 232 

2 60 309 

3 75 387 

4 90 464 

5 105 541 

 

Für jede weitere Person werden jeweils 15 m² berechnet; ct-Beträge sind auf volle € aufzurunden. 

 

Bei den Bestandswohnungen gibt es in Bottrop eine Besonderheit in Form einer Härteregelung. 

Durch den Wegfall des Wohnungsbauförderungsgesetzes wird seit dem 01.07.10 auf die 

Wohnraumnutzungsbestimmungen zurückgegriffen, die eine Härteregelung in der Art vorsehen, dass 

eine Überschreitung um bis zu 5 qm in der Regel als geringfügig angesehen werde (Zif. 8.2 

Wohnraumnutzungsbestimmungen).  

Unter Berücksichtigung der Härteregelung von 5 qm ergibt sich für bestehenden Wohn-raum ab 

01.04.2011 folgende Darstellung: 

Personenzahl Bezugsgröße (qm) Max. angemessene 

Grundkosten in 

EUR 

1 45 + 5 258 

2 60 +5 335 

3 75 +5  421 

4 90 +5  490 

5 105 +5  567 

 



Für jede weitere Person werden jeweils 15 (+5)m² berechnet; ct-Beträge sind auf volle € 

aufzurunden. 

 

Heizkosten 

Die angemessenen Heizkosten unterliegen nach den bisherigen Regelungen einer 

Nichtprüfungsgrenze von 1,25 € je m² Wohnfläche. An dieser Regelung soll weiterhin festgehalten 

werden, da der Betrag zwischen den mittleren und den erhöhten Kosten für Heizöl, Erdgas und 

Fernwärme des vom Bundessozialgericht (BSG) anerkannten Heizspiegels der Fa. CO2 liegt. 

Eine Änderung muss jedoch an der der Berechnung zugrunde liegenden Wohnfläche vorgenommen 

werden. Bisher wurde bei der Berechnung der angemessenen Heizkosten immer die tatsächliche 

Größe der Wohnung (auch wenn sie größer war als der bestehende Anspruch nach der Bezugsgröße - 

s. o. -) zugrunde gelegt. 

Diese Berechnungsmethode ist nun rechtlich nicht mehr haltbar. Das BSG hat entschieden, dass bei 

der Ermittlung des Grenzwertes der angemessenen Heizkosten nur die fiktive angemessene 

Wohnungsgröße (= Bezugsgröße aus den oberen Tabellen) zu berücksichtigen ist. 

Übersteigen die Heizkosten die Nichtprüfungsgrenze, ist eine individuelle Überprüfung der 

Angemessenheit unter Berücksichtigung baulicher oder persönlicher Gründe für einen erhöhten 

Heizbedarf unter Beachtung des Heizkostenspiegels vorzunehmen. 

Bei Neuauflage oder Herausgabe eines Heizkostenspiegels für Bottrop ist die Nichtprüfungsgrenze 

durch das Sozialamt immer aktuell anzupassen. 

 

Betriebskosten 

Die Nichtprüfungsgrenze für die angemessenen Betriebskosten liegt zz. bei 1,70 €/m². Der Betrag 

basiert auf einem älteren Betriebskostenspiegel, der in den einzelnen Kategorien (Grundsteuer, 

Straßenreinigung etc.) noch zwischen niedrig, normal und hoch differenzierte. Die neueren 

Betriebskostenspiegel treffen diese Unterscheidungen nicht mehr und führen nur noch einen Wert je 

Kategorie auf. 

 

Auf Grundlage des aktuellen Betriebskostenspiegels des Deutschen Mieterbundes e.V. für NRW 

ergibt sich nur noch ein Betrag von 1,21 € m² (bei Berücksichtigung der Bestandteile Grundsteuer, 

Wasser incl. Abwasser, Straßenreinigung, Müllbeseitigung, Allgemeinstrom, Schornsteinreinigung, 

Versicherungen und Sonstige). Da die Erhebungs-daten aus dem Jahre 2008 stammen, aktuell aber 

Betriebskosten des Jahres 2010 abgerechnet werden, ist ein Zuschlag von 10 % einzuberechnen. Es 

ergibt sich zz. somit eine Nichtprüfungsgrenze von 1,33 €/m², die jährlich durch das Sozialamt 

entsprechend dem neu erschienenen Betriebskostenspiegel NRW anzupassen ist. 

 



Neben den städt. Richtlinien finden in Bottrop auch die Arbeitshilfen des Landes Anwendung, die 

Ihnen ja bekannt sind. 
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Stadt Bottrop 
 

Richtlinien zur kommunalen Leistungsgewährung nach den 

§§ 22 und 23 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) 

- Grundsicherung für Arbeitsuchende - 

sowie dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) 
 

(in der Fassung vom 01.07.2010) 
 
 

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II sind die kommunalen Träger für die Gewährung von Leistun-
gen gem. § 22 und § 23 Abs. 3 SGB II zuständig. Die Stadt Bottrop hat mit öffentlich-
rechtlichem Vertrag vom 23.12.2004 die Wahrnehmung der Aufgaben teilweise auf die Ar-
beitsgemeinschaft „Arbeit für Bottrop“ übertragen. 

 

Es handelt sich um folgende Leistungen: 
 

§ 22 Abs. 1 SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung 

§ 22 Abs. 2 SGB II Erteilung von Zusicherungen bei Wohnungswechseln 

§ 22 Abs. 3 SGB II Leistungen für die Wohnungsbeschaffung, Mietkautionen und 
 Umzugskosten 

§ 22 Abs. 7 SGB II  Zuschuss zu den ungedeckten Unterkunfts- und Heizkosten an 
Auszubildende 

 

§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II Erstausstattungen für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten 
 
§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei  
  Schwangerschaft und Geburt  

§ 23 Abs. 3 Nr. 3 SGB II Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der 
 schulrechtlichen Bestimmungen 

 

Die Übernahme von Mietschulden und Stromrückständen nach § 22 Abs. 5 SGB II wird wei-
terhin vom kommunalen Träger übernommen. Die Richtlinien regeln diesbezüglich die Betei-
ligung der Arbeitsgemeinschaft „Arbeit für Bottrop“ am Verfahren. 

 

Die nachfolgenden Hinweise sind grundsätzlich bindend und gelten sowohl für die Arbeits-
gemeinschaft „Arbeit für Bottrop“ als auch für die Leistungsgewährung des Sozialamtes nach 
dem SGB XII. In begründeten Fällen können im Rahmen des bestehenden Ermessens Ent-
scheidungen getroffen werden, die von den nachstehenden Regelungen abweichen. Diese 
Ausnahmeentscheidungen sind zu begründen und aktenkundig zu machen. 

 

 

Stadt Bottrop 

Sozialamt 



 
Kommunale Richtlinien Seite 2 SGB II  
 

  - 2 - 

 

1. Leistungen für Unterkunft                5 

1.1. Begriffsbestimmung          5 

1.2. Übernahme von Unterkunftskosten       5 

1.2.1. Tatsächliche Nutzung       6 

1.2.2. Kosten der Unterkunft       6 

1.2.2.1. Kosten der Unterkunft bei Mietwohnungen    6 

1.2.2.2. Kosten der Unterkunft bei Eigenheimen    7 

1.2.2.3. Kosten der Unterkunft bei atypischen Wohnformen   8 

1.2.2.4. Betriebskosten       8 

1.2.2.5. Ausgeschlossene Unterkunftskosten    9 

1.2.3. Angemessenheit der Unterkunftskosten     10 

1.2.3.1. Angemessenheit der Grundkosten     10 

1.2.3.2. Angemessenheit der Betriebskosten     12 

1.3. Kostensenkung         13 

1.3.1. Kostensenkungsverfahren       14 

1.3.1.1. Mittel zur Kostensenkung      14 

1.3.1.2. Zumutbarkeit der Kostensenkung     14 

1.3.1.3. Wirtschaftlichkeit der Kostensenkung    15 

1.3.1.4. Verfahrensablauf       16 

1.3.1.5. Verfahren bei geringfügiger Überschreitung der angemessenen  
  Kosten         16 

1.3.2. Übernahme unangemessener Unterkunftskosten    17 

 

2. Leistungen für Heizung         17 

2.1. Laufende Heizkosten        18 

2.1.1. Angemessenheit laufender Heizkosten     18 

2.1.2. Bestandschutz angemessen eingestufter Heizkosten   19 

2.1.3. Reaktion bei unangemessenen Heizkosten     19 

2.1.4. Guthaben aus Jahresrechnung      20 

2.1.5. Nachzahlung aus Jahresabrechnung     20 

2.2. Einmalige Heizkosten        21 

2.2.1. Kohlebeihilfe         21 

2.2.2. Heizölbeihilfe         21 

2.3. Warmwasserpauschale        21 

 

3. Direktzahlungen          22 

 



 
Kommunale Richtlinien Seite 3 SGB II  
 

  - 3 - 

4. Miet- und Heizkostenanteile        22 

4.1. Mietanteile bei Haushaltsangehörigen ohne Leistungsbezug   23 

4.2. Mietanteile von Angehörigen und Verwandten     23 

4.3. Mietanteile von BaföG- und BAB- Anspruchsberechtigten    23 

 

5. Leistungen anlässlich eines Wohnungswechsel     23 

5.1. Erforderlichkeit von Umzügen       23 

5.2. Erforderlichkeit von Umzügen von unter 25-Jährigen    25 

5.2.1. Grundsatz         25 

5.2.2. Ausnahmen         25 

5.2.3. Voraussetzungen der Zusicherung      25 

5.2.4. Anspruch auf Erteilung einer Zusicherung     26 

5.3. Umzugskosten         26 

5.4. Wohnungsbeschaffungskosten       27 

5.5. Mietkautionen und Genossenschaftsbeiträge     27 

5.6. Zuständigkeit bei Wohnortwechseln      28 

 

6. Leistungen für Unterkunfts- und Heizkosten nach durchgeführten  Umzügen 29 

6.1. Leistungen bei erforderlichem Umzug in angemessenen Wohnraum  29 

6.2. Leistungen bei erforderlichem Umzug in unangemessenen Wohnraum  29 

6.3. Leistungen bei nicht erforderlichem Umzug     29 

 

7. Renovierung          30 

7.1. Voraussetzung der Leistungsgewährung      31 

7.2. Einzugsrenovierung         32 

7.3. Schönheitsreparaturen        32 

7.4. Auszugsrenovierung         33 

7.5. Höhe der Renovierungsbeihilfe       33 

7.6. Nachweispflicht         33 

 

8. Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft für Schüler und Studenten  34 

8.1. Anspruchsberechtigter Personenkreis      34 

8.2. Vorrangige Leistungen        35 

8.2.1. Wohngeld         35 

8.2.2. Unterhaltsansprüche        36 

8.3. Höhe der Leistung         36 

8.4. Bewilligungszeitraum        38 

 



 
Kommunale Richtlinien Seite 4 SGB II  
 

  - 4 - 

9. Abweichender Bedarf         38 

9.1. Erstausstattung für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräten   38 

9.1.1. Voraussetzung der Leistungsgewährung     38 

9.1.2. Höhe der Beihilfe        39 

9.1.3. Sonderfall – Trennungen von Partnern     39 

9.2. Erstausstattung für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt  40 

9.2.1. Erstausstattung mit Bekleidung      40 

9.2.1.1. Voraussetzung der Leistungsgewährung    40 

9.2.1.2. Höhe der Beihilfe       40 

9.2.2. Erstausstattung für Schwangerschaft und Geburt    40 

9.2.2.1. Voraussetzung der Leistungsgewährung    40 

9.2.2.2. Höhe der Beihilfe       41 

9.3. Mehrtägige Klassenfahrten        41 

9.3.1. Voraussetzung der Leistungsgewährung     41 

9.3.2. Höhe der Beihilfe        42 

9.4. Einkommenseinsatz bei Personen ohne lfd. Bezug von ALG II   42 

 

10. Übernahme von Mietschulden und Stromrückständen    43 

 

11. Inkrafttreten           43 

 

Anlage 1: Rechtsgrundlagen kommunaler Leistungen     44 

Anlage 2: Betriebskostenspiegel NRW       48 

Anlage 3: Anspruchsberechtigter Personenkreis nach § 22 Abs. 7 SGB II  49 

 

 



 
Kommunale Richtlinien Seite 5 SGB II  
 

  - 5 - 

 

1. Leistungen für Unterkunft 

„Leistungen für Unterkunft [… ] werden in Höhe der tatsächlichen 
Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind.“ 

 

 

§ 22 SGB II 

 

1.1 Begriffsbestimmung 

Als „Unterkunft“ sind alle baulichen Anlagen oder Teile hiervon zu 
verstehen, die geeignet sind, vor den Unbilden der Witterung zu 
schützen und einen Raum für Privatsphäre zu gewährleisten.  

 

Unterkünfte sind in der Regel Mietwohnungen und Eigenheime (Ei-
gentumswohnungen oder Haus- und Grundeigentum). Aber auch 
Not- oder Obdachlosenunterkünfte, Frauenhäuser, Hotel-/ Pensions-
zimmer, Schiffe und ggf. Wohnwagen können eine Unterkunft i.S.d. 
SGB II darstellen.  

 

Bei stationären Unterkünften kann eine Kostenübernahme erfolgen, 
wenn kein Ausschlusstatbestände nach § 7 Abs. 4 SGB II vorliegt.  

 

Eine Unterkunft ist dann nicht anzuerkennen, wenn die Nutzung als 
Wohnraum gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften verstößt, die die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung bewahren sollen und auch dem 
Schutz der Allgemeinheit dienen. 

 

Beispiele hierfür sind:  

Ü auf öffentlicher Straße abgestellter Wohnwagen ohne Son-
dernutzungserlaubnis 

Ü dauerhafte Nutzung eines Gartenhauses in einer Kleingarten-
kolonie zu Wohnzwecken, wenn beispielsweise keine Versor-
gung mit Trinkwasser oder Kanalisation vorhanden ist (Verbot 
aus Gründen des Umweltschutzes und der Seuchenbekämp-
fung). 

 

 

 

 

 
Typische / 
atypische 

Unterkünfte 

 
 

stationäre 
Unterkünfte 

 

keine Unter-
künfte 

1.2 Übernahme von Unterkunftskosten 

Voraussetzung für die Übernahme von Unterkunftskosten ist, dass 
die Unterkunft  

1. tatsächlich genutzt wird,  

2. hierdurch Kosten entstehen und 

3. die Kosten angemessen sind.  
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1.2.1 Tatsächliche Nutzung 

Grundsätzlich werden nur Kosten für den aktuellen Unterkunfts-
bedarf übernommen, wenn eine Unterkunft tatsächlich und zum 
privaten Zwecke genutzt wird.  

 

Die tatsächliche Nutzung entfällt nicht schon bei kurzfristigen ge-
legentlichen Aufenthalten oder Übernachtungen bei Dritten, zeit-
lich überschaubaren Krankenhaus- oder Einrichtungsaufenthalten 
oder einem Auslandsurlaubsaufenthalt, der den gewöhnlichen 
Inlandsaufenthalt unberührt lässt.  

 

 

Tatsächliche 
private Nut-

zung 

 

gelegentli-
che Ortsab-
wesenheit 

 

 

 

1.2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kosten der Unterkunft  

Entscheidend ist, dass Aufwendungen für die Unterkunft tatsäch-
lich entstehen. Dies ist nicht der Fall, wenn die Unterkunft unent-
geltlich gewährt wird oder werden muss (beispielsweise dinglich 
gesichertes Wohnrecht, Aufnahme bei Freunden ohne Untermiet-
verhältnis). 

 

Die Unentgeltlichkeit wird grundsätzlich im Rahmen der Hilfebe-
dürftigkeitsprüfung bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 9 
Abs. 5 SGB II (Haushaltsgemeinschaft  mit Verwandten und 
Verschwägerten) vermutet und muss durch den Hilfebedürftigen 
widerlegt werden. 

 

Eine Pauschalierung von Unterkunftskosten ist unzulässig. 

 

Kosten der Unterkunft fallen in der Regel für Mietwohnungen und 
Eigenheime (Wohngrundkosten) zzgl. Betriebskosten an, in den 
atypischen Fällen aber auch für Not- oder Obdachlosenunterkünf-
te, Frauenhäuser, Hotel-/ Pensionszimmer, Schiffe und ggf. 
Wohnwagen. 

 

 

Tatsächliche 
Kosten 

 

 

 

Unterhalts-
vermutung 

 

 
Keine Pau-
schalierun-

gen 

 

1.2.2.1 Kosten der Unterkunft bei Mietwohnungen 

Zu den Kosten der Unterkunft bei Mietwohnungen zählt der ver-
traglich geschuldete Mietzins. Die Kosten sind durch Vorlage des 
aktuellen Mietvertrages nachzuweisen. 

 
Bei Untermietverhältnissen ist ein förmlicher Untermietvertrag 
unter Kenntnisnahme des Vermieters erforderlich, der neben den 
allgemeinen Nebenbestimmungen (Kündigungsfristen, Renovie-
rung etc.) auch eine eindeutige Angabe über die Miethöhe zuzüg-
lich Betriebskosten enthalten muss. 

 

 

 

Mietzins und 
Betriebskos-

ten 

 

Untermiet-
verhältnisse 
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1.2.2.2 Kosten der Unterkunft bei Eigenheimen 

Anstatt eines Mietzinses ergeben sich die Kosten der Unterkunft 
bei Eigenheimen aus den mit dem Wohneigentum unmittelbar 
verbundenen Belastungen. Hierbei sind jedoch nur die Aufwen-
dungen für den zur Eigennutzung bestimmten Teil des Eigentums 
berücksichtigungsfähig. 

 
Als Unterkunftskosten können insbesondere übernommen wer-
den: 

Ü Schuldzinsen für Hypotheken bzw. Finanzierungskredite 
und Tilgungsleistungen bei angemessenem Wohnraum in 
der Höhe, die auch bei einer vergleichbaren angemesse-
nen Mietwohnung zu übernehmen wären 

Ü Grundsteuern 

Ü notwendige Versicherungsbeiträge 

Ü sonstige notwendige Ausgaben zur Bewirtschaftung des 
Haus und Grundbesitzes 

Ü Erhaltungsaufwendungen für Instandhaltung und Instand-
setzung (beispielsweise Wechsel eines defekten Ölbren-
ners), soweit diese keine den Wert steigernden Erneue-
rungsmaßnahmen sind (keine Vermögensbildung) und 
durch ihn voraussichtlich dauerhaft die gesamten zu be-
rücksichtigenden tatsächlichen Unterkunftskosten die An-
gemessenheitsgrenze nicht übersteigen 

Ü im Falle von Wohnungseigentum das monatliche Haus-
geld inklusive einer beschlossenen Instandhaltungsrückla-
ge 

Ü sonstige öffentliche Abgaben 

 
Erhaltungsaufwendungen sollen nicht analog § 7 Abs. 2 S. 2 VO 
zu § 82 SGB XII als monatliche Pauschale mit dem Ziel der Rück-
lagenbildung erbracht werden.  
 
 
Nicht zu den Unterkunftskosten gehören folgende Aufwendun-
gen: 

Ü Tilgungsbeiträge für ein Darlehen, das zum Erwerb oder 
Bau einer Immobilie aufgenommen wurde (möglich ist je-
doch die Gewährung eines zinsfreien Darlehens gem. § 22 
Abs. 5 SGB II), soweit die Kosten die Aufwendungen einer 
vergleichbaren angemessenen Mietwohnung übersteigen 

Ü Leibrentenleistungen für den Erhalt der Unterkunft 

Ü Beiträge zur Lebensversicherung für die Finanzierung ei-
nes Immobilienerwerbs 

Ü Anschlussbeiträge für Wasser, Abwasser und Straßen 

Ü Ausgaben für Verbesserungen des Wohnkomforts 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem 
Wohneigen-
tum verbun-
denen  Be-
lastungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keine Rück-
lagenbildung 

 

 

 

 

Keine mit 
dem Wohn-
eigentum 

verbundenen  
Belastungen 
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1.2.2.3 Kosten der Unterkunft bei atypischen Wohnformen 

Bei den atypischen Unterkunftsverhältnissen umfassen die tat-
sächlichen Kosten die (privaten oder öffentlich-rechtlichen) Dritten 
geschuldeten Aufwendungen für die Deckung des Unterkunftsbe-
darfs, z.B.: 

Ü notwendigen Aufwendungen der örtlichen Ordnungsbe-
hörde zur Abwendung drohender Obdachlosigkeit, soweit 
vom Hilfebedürftigen hierfür Ersatz verlangt wird (bei-
spielsweise Nutzungsentschädigung für eine Obdachlo-
senunterkunft, Kosten aufgrund von Wohnungseinwei-
sung) 

Ü Stellplatzmiete für einen Wohnwagen 

Ü Miete für Hotel- oder Pensionszimmer 

Ü Nutzungsentgelt nach beendetem Mietverhältnis 

 

 

1.2.2.4 Betriebskosten 

Unabhängig von den Grundkosten (Bruttokaltmiete bzw. Belas-
tungen des Eigenheims) sind die Betriebskosten zu berücksichti-
gen, die mit der Unterkunft verbunden sind und gem. § 556 BGB 
i.V.m. Betriebskostenverordnung zulässigerweise auf den Mieter 
umgelegt werden dürfen. 

 

Diese umfassen insbesondere Aufwendungen für folgende 
Zweckbestimmungen: 

Ü laufende öffentliche Lasten des Grundstückes 

Ü Wasserversorgung 

Ü Entwässerung 

Ü Betrieb der zentralen Warmwasserversorgungsanlage 

Ü Betrieb des Personen- oder Lastenaufzuges 

Ü Straßenreinigung 

Ü Müllabfuhr 

Ü Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung 

Ü Gartenpflege 

Ü Allgemeine Beleuchtung, Außenbeleuchtung 

Ü Schornsteinreinigung 

Ü Sach- und Haftpflichtversicherung 

Ü Hauswart 

Ü Gemeinschaftsantennen- oder Kabelanlage (nur Investiti-
onskosten) 

Ü Sonstige Betriebskosten 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammen-
setzung der 
Betriebskos-

ten 
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1.2.2.5 Ausgeschlossene Unterkunftskosten 

 
Keine Kosten der Unterkunft sind die Garagenmiete oder die 
Stellplatzmiete bei regulären Mietverhältnissen. Nur in dem Aus-
nahmefall, dass die Wohnung nicht ohne Stellplatz oder Garage 
anmietbar ist und die Kosten sich einschließlich der Miete hierfür 
im Rahmen des Angemessenen halten, darf eine Kostenüber-
nahme erfolgen. In einem solchen Fall soll der Mieter den Stell-
platz oder die Garage untervermieten, um seiner Selbsthilfever-
pflichtung zur Kostensenkung nachzukommen. Ist die Unterver-
mietung der Garage aus rechtlichen Gründen nicht möglich, sind 
die Kosten in voller Höhe anzuerkennen. Ungeachtet dieser Re-
gelung ist grundsätzlich der Anmietung einer Wohnung während 
des Leistungsbezugs nicht zu zustimmen, wenn hierdurch zusätz-
liche Kosten für eine Garage entstehen. 
 
Keine Unterkunftskosten sind auch solche Bedarfe, die bereits 
von der Regelleistung umfasst sind. Sind in der Miete derartige 
Kosten enthalten, müssen diese aus den Unterkunftskosten her-
ausgerechnet werden. Abzustellen ist hierbei auf den tatsächli-
chen Kostenanteil, soweit dieser ausgewiesen ist. 
 
Für den Fall, dass die Kosten nicht ausgewiesen sind, wird, wie 
bei der Warmwasserbereitung, auf die in § 1 der Regelsatzver-
ordnung genannten Abteilungen unter Berücksichtigung der je-
weils aktuellen Einkommens- und Verbraucherstichprobe (EVS) 
verwiesen.  Hierzu zählen: 

Ü Warmwasser 

Ü Haushaltsenergie 

Ü Möblierung, soweit bezifferbar (Mobiliar, Kühlschrank, 
Waschmaschine) 

Ü Verköstigung 

Ü Schadensersatzansprüche des Vermieters wegen Be-
schädigung der Mietsache, da diese nur aus Anlass des 
Mietverhältnisses aber nicht für die Unterkunft entstehen 

 

Voraussetzung für die Übernahme der Kosten ist, dass es sich 
um eine privat genutzte Unterkunft handelt. Kosten für gewerblich 
genutzte Räume werden nicht übernommen, auch wenn die Hil-
febedürftigen sich tagsüber ausschließlich dort aufhalten. 

 

Unterkunftskosten können in der Regel nur für eine Unterkunft 
anerkannt werden, auch wenn mehrere Wohnungen genutzt wer-
den könnten. Nur in begründeten Ausnahmefällen können Kosten 
für zwei Unterkünfte in Betracht kommen. Der gewöhnliche Auf-
enthalt darf durch die Zweitwohnung jedoch nicht verändert wer-
den. Ggf. kommt auch die Gewährung von Mobilitätshilfe in Be-
tracht. Der Ausnahmefall ist zu begründen und ausreichend zu 
dokumentieren.  
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1.2.3 Angemessenheit der Unterkunftskosten 

Voraussetzung für die Leistung der Kosten der Unterkunft ist die 
Angemessenheit aller tatsächlich anfallenden Unterkunftskosten. 
 
Zu beachten ist der Grundsatz, dass im Rahmen der Angemes-
senheitsprüfung bei § 22 Abs. 1 SGB II keine Privilegierung von 
Eigentümern gegenüber Mietern erfolgen darf. Die nachfolgenden 
Regelungen umfassen daher sowohl Mietwohnungen als auch 
Eigenheime. 
 
Die Prüfung der Angemessenheit der Wohngrundkosten (Kaltmie-
te und laufende Belastungen bei Eigenheimen) und der Betriebs-
kosten sind separat vorzunehmen und zu dokumentieren. 

 

 

 

 
Keine Privi-
legierung 

von Eigen-
tümern 

1.2.3.1 Angemessenheit der Grundkosten 

Bei den Grundkosten ist zu unterscheiden, ob die Unterkunft be-
reits zu Beginn des Leistungsbezugs bewohnt wird oder während 
des laufenden Leistungsbezuges erstmalig bezogen wird.  

 

Grundlage der Angemessenheitsbewertung einer Unterkunft sind 
ausschließlich die Grundkosten. Eine Angemessenheitsprüfung 
im Hinblick auf die Größe der Unterkunft erfolgt nicht. 

 

Die angemessenen Grundkosten betragen für bestehenden 
Wohnraum maximal:1 
 

Personenzahl Maximal ange-
messene Grund-

kosten in EUR 

Bezugsgröße 
(qm) 

1 271 52 
2 347 67 
3 424 82 
4 501 97 
5 577 112 
6 654 127 
7 731 142 
8 809 157 
9 886 172 

10 963 187 
11 1040 202 
12 1118 217  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestehender 
Wohnraum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Die angemessene Höchstgrenze setzt sich aus dem Produkt der zu Grunde gelegten qm und einem 
Preis von 5,15 EUR je qm (Mietspiegel der Stadt Bottrop von 01.09.2009, Altersklasse 1966-75, Aus-
stattungsklasse A, Lageklasse II) zusammen. Bei der Berechnung der angemessenen Kosten von 
bestehendem Wohnraum wurde ein Toleranzwert von 5 qm eingerechnet. 
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 Die angemessenen Grundkosten betragen für Wohnraum, der im 
Laufe des Leistungsbezug erstmalig bezogen wird maximal: 
 

Personenzahl Maximal ange-
messene Grund-

kosten in EUR 

Bezugsgröße 
(qm) 

1 242 47 
2 319 62 
3 397 77 
4 474 92 
5 551 107 
6 628 122 
7 706 137 
8 783 152 
9 860 167 

10 937 182 
11 1015 197 
12 1092 212 

Durch diese Regelung wird nicht auf die Größe der Wohnung ab-
gestellt. Es ist deshalb möglich, dass eine Wohnung, die nach 
sozialhilferechtlichen Kriterien zu groß für die Anzahl der Perso-
nen ist, trotzdem als angemessen anzusehen ist, wenn der Miet-
preis pro qm besonders gering ist. 

 

Sonderfälle bei der Bewertung der Angemessenheit 

Kleinwohnungen 

Für Kleinwohnungen/Appartements (teil- oder vollmöbliert) bis 30 
qm kann ein Preis bis zu 7,00 EUR/qm incl. NK und Möblierungs-
zuschlag als angemessen akzeptiert werden. 
 

Zukünftiger Bedarf / Schwangerschaft 

Bei der Überprüfung der Angemessenheit ist es geboten, bereits 
einen mit hinreichender Sicherheit zukünftig eintretenden Bedarf 
zu berücksichtigen. So wird bei Schwangerschaft und damit Er-
höhung der Kopfzahl der Bedarfsgemeinschaft nach der 12. 
Schwangerschaftswoche ein Kostensenkungsverfahren nicht 
mehr eingeleitet und es wird die bereits erhöhte Personenzahl als 
Grundlage der Angemessenheitsprüfung herangezogen. 
Gleiches gilt für den Fall einer zu erwartenden Rückkehr von Kin-
dern aus der Heimerziehung oder Familienpflege und in ähnlichen 
Sachverhalten. Hierbei ist auf einen Zeitraum von einem Jahr 
abzustellen. 
 

Verteilung der Kinderzimmer 

Es gibt keinen generellen Grundsatz dahingehend, dass jedem 
Kind unabhängig von seinem Alter, insbesondere wenn es sich 
um Kinder gleichen Geschlechts und annähernd gleichen Alters 
handelt, ein eigenes Zimmer zur Verfügung stehen muss. 
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Wechselnder Aufenthalt von Kindern 

Bei wechselndem Aufenthalt von Kindern in den Haushalten der 
Eltern wird eine kopfzahlbezogene Erhöhung der qm-Zahl nur 
dann in Betracht kommen, wenn das Kind überwiegend in der 
Bedarfsgemeinschaft lebt und hier seinen Lebensmittelpunkt be-
gründet. Anhaltspunkte hierfür können Regelungen des Um-
gangsrechts oder des Aufenthaltsbestimmungsrechts liefern.  

 

Zusammenwohnen mehrerer Personen (keine Bedarfsge-
meinschaft) 

Lebt ein Leistungsbezieher in einer Wohngemeinschaft mit sons-
tigen Personen, die keine Leistungen nach dem SGB II erhalten,  
ist nur der Teil der Unterkunftskosten im Hinblick auf die o.g. An-
gemessenheitskriterien zu bewerten, der auf die leistungsberech-
tigte Person entfällt (kopfanteilig). 

 

 

Wechselnder 
Aufenthalt 

von Kindern 

 

 

 
 

Zusammen-
wohnen mit 
Personen 
ohne Leis-

tungsbezug 

 

1.2.3.2 Angemessenheit der Betriebskosten 

Vor Übernahme von Betriebskosten für angemieteten Wohnraum 
sind diese auf ihre Angemessenheit hin zu überprüfen. Hierzu ist 
die entsprechende Betriebskostenjahresabrechnung vorzulegen. 
Von einer Angemessenheit der Betriebskosten ist auszugehen, 
soweit diese einen Höchstbetrag von 1,70 EUR/qm monatlich 
nicht übersteigen (Nichtprüfungsgrenze). In diesem Betrag sind 
folgenden Bestandteile berücksichtigt: 

 
Ü Grundsteuer 
 
Ü Wasser incl. Abwasser 

 
Ü Straßenreinigung 

 
Ü Müllbeseitigung 

 
Ü Allgemeinstrom (nicht Haushaltsstrom) 

 
Ü Schornsteinreinigung 

 
Ü Versicherungen 

 
Ü Sonstige 

 
Übersteigen die tatsächlichen Betriebskosten den Höchstbetrag 
von 1,70 EUR/qm, sind die Betriebskosten auf ihre Zusammen-
setzung hin zu überprüfen. Nicht abgedeckte Kosten (insbeson-
dere die unter Gliederungspunkt 1.2.2.3 genannten Kosten), sind 
anhand des jeweils aktuellen Betriebskostenspiegels des Mieter-
bundes NRW (der derzeit gültige Betriebskostenspiegel ist als 
Anlage 2 beigefügt) dem Höchstbetrag zuzuschlagen. 
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Verfahrenserleichterung bei Überschreiten der Angemessen-
heitsgrenze 

Sollten die Betriebskosten unangemessen hoch sein, wird eine 
umfassende Angemessenheitsprüfung des Wohnraums vorge-
nommen. Ergibt sich aus der Summe von Grundkosten und Be-
triebskosten insgesamt ein angemessenes Verhältnis sind auch 
unangemessen hohe Betriebskosten zu übernehmen. Grundlage 
der Berechnung stellt die Betriebskostenjahresabrechnung dar. 

 

Zu beachten ist, dass diese Regelung ausschließlich bei der Be-
wertung der Betriebskosten, nicht jedoch im Hinblick auf die Be-
trachtung von Grund- oder Heizkosten anzuwenden ist.  

 

Nachzahlung von Betriebskosten 

Bei Aufwendungen für Betriebskosten ist immer auf den Zeitpunkt 
abzustellen, zu dem der tatsächliche Bedarf besteht (Erstellung 
der Betriebskostenabrechnung). Dass die Forderung sich mögli-
cherweise auf einen Zeitraum bezieht, in dem kein Leistungsbe-
zug bestand, ist unerheblich.  

 

Nachzahlungen von Betriebkosten sind in tatsächlicher Höhe des 
Nachforderungsbetrags zu übernehmen. Sind die Betriebskosten 
unangemessen hoch, ist das Kostensenkungsverfahren einleiten.  

 

Guthaben von Betriebskosten 

Rückzahlungen und Guthaben, die den Betriebskosten zuzuord-
nen sind, mindern die nach dem Monat der Rückzahlung entste-
henden Aufwendungen. Dass das Guthaben sich möglicherweise 
auf einen Zeitraum bezieht, in dem kein Arbeitslosengeld II-Bezug 
bestand, ist unerheblich. 
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1.3 Kostensenkungsverfahren  

Das Kostensenkungsverfahren und eine vorübergehende Über-
nahme unangemessener Unterkunftskosten werden relevant, 
wenn 

Ü die tatsächlichen Unterkunftskosten über dem Richtwert 
liegen,  

Ü keine hinreichenden Gründe für ein Abweichen vom 
Richtwert vorliegen und 

Ü angemessener Wohnraum verfügbar ist. 
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1.3.1 Kostensenkungsverfahren 

In allen Fällen, in denen ein Leistungsberechtigter unangemesse-
nen Wohnraum bewohnt, ist er vorzuladen. In einem persönlichen 
Gespräch ist zu klären, ob und in welcher Weise eine Kostensen-
kung verlangt werden kann. 
 
Überschreiteten die Unterkunftskosten nur geringfügig die Ange-
messenenkriterien ist entsprechend Gliederungspunkt 1.3.1.5 zu 
verfahren. 
 

 

 

 

1.3.1.1 Mittel zur Kostensenkung 

Eine Kostensenkung kann in den meisten Fällen durch einen Um-
zug herbeigeführt werden. Zu beachten ist jedoch, dass der Leis-
tungsberechtigte nicht zu einem Umzug aufzufordern ist. Die Auf-
forderung erfolgt nur allgemein zur Kostensenkung. 
 
Da ein Umzug weitere Kosten nach sich zieht, ist zunächst zu 
prüfen, ob nicht durch mildere Mittel eine Senkung der Kosten 
herbeigeführt werden kann. Dies kann vom Hilfebedürftigen ins-
besondere erreicht werden durch:  

Ü Aushandlung eines geringeren Mietzinses mit dem Ver-
mieter 

Ü Untervermietung von Wohnraum 

 

 

Aufforde-
rung zur 

Kostensen-
kung 

 

Mildere Mit-
tel 

1.3.1.2 Zumutbarkeit der Kostensenkung 

Ist eine Kostensenkung objektiv möglich, ist zu prüfen, ob diese 
auch individuell zumutbar ist. Eine Unzumutbarkeit kann zeitlich 
befristet (akute Krankheit, schwere Operation) oder unbefristet 
vorliegen. Allein die typischerweise mit einem Umzug verbunde-
nen Belastungen führen nicht zu dessen Unzumutbarkeit. Hierfür 
müssen besondere Umstände, wie beispielsweise Gebrechlich-
keit oder aktuelle schwere Erkrankung, vorliegen. 

 

Keine Gründe für die Unzumutbarkeit eines Umzuges sind z.B. 

Ü Die Wohnung ist schon lange bewohnt 

Ü Man will nicht aus dem Stadtteil wegziehen 

Ü Anzahl der Kinderzimmer 

Ü Wechsel von Schule und Kindergarten 

Ü Höhe der Stockwerke (Ausnahme Kranke und Behinderte) 

 

Ein Grund für die Unzumutbarkeit kann die Pflegebedürftigkeit 
eines Mitgliedes der Haushaltsgemeinschaft sein und die rechtli-
che oder sittliche Verpflichtung, die Pflege im Haushalt sicher zu 
stellen. Insbesondere, wenn der bestehende Wohnraum bereits 
behindertengerecht gestaltet ist und der neu anzumietende 
Wohnraum zunächst entsprechend der Behinderung umgebaut 
werden müsste. 

 

Objektive 
Möglichkeit 
und persön-
liche Zumut-

barkeit 

 

 

 

Keine Grün-
de für Un-

zumutbarkeit 

 

 

 

 

 

Gründe für 
Unzumut-

barkeit 

 

 



 
Kommunale Richtlinien Seite 15 SGB II  
 

  - 15 - 

Ein Umzug soll nicht zugemutet werden, wenn dadurch die kon-
krete Aufnahme einer Beschäftigung, die unabhängig von ALG II 
macht, gefährdet würde. 

 

Die Entscheidung über die Zumutbarkeit eines Wohnungswech-
sels ist eine Ermessensentscheidung und mit entsprechenden 
Ermessenserwägungen aktenkundig zu machen. 

 

 

1.3.1.3 Wirtschaftlichkeit der Kostensenkung 

Zeichnet sich ab, dass nur durch einen Umzug die erforderliche 
Kostensenkung herbeigeführt werden kann, ist die Wirtschaftlich-
keit dieser Unternehmung zu prüfen. Zu beachten ist, dass mit 
einem Umzug und der neuen Wohnung erhebliche – vom Leis-
tungsträger zu übernehmende – Kosten entstehen. Diese Kosten 
sind zu den Leistungen, die ohne einen Umzug zu erbringen wä-
ren, ins Verhältnis zu setzen. In diesem Rahmen hat auch eine 
Prognose zu einer Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu 
erfolgen. 

 
In die Kalkulation sollte einbezogen werden, dass im Zusammen-
hang mit dem Neubezug einer Wohnung Folgekosten entstehen 
können:  
 

Ü Wohnungsbeschaffungskosten (Anzeigen, Makler, soweit 
tatsächlich notwendig bei Wohnungsmarkthindernissen 
oder eingeschränkter Selbsthilfekompetenz) 

Ü Umzugskosten 

Ü neue Mietkaution, soweit nicht eine Kaution aus dem be-
endeten Mietverhältnis zurückfließt 

Ü nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II erforderliche Neuanschaf-
fungen (Einrichtungsgegenstände, die in der vorherigen 
Wohnung bereits vorhanden waren und im Eigentum des 
Vermieters standen) 

Ü Erforderlichkeit eines Wohnungsumbaus (bei Pflegebe-
dürftigkeit, Behinderungen, soweit nicht SGB XII betroffen) 

Ü ggf. doppelte Mietzinszahlungen für Übergangsmonate, 
wenn Überschneidungen nachweislich unvermeidbar wa-
ren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kommunale Richtlinien Seite 16 SGB II  
 

  - 16 - 

 

1.3.1.4 

 

Verfahrensablauf 

Sofern die Voraussetzungen vorliegen, ist der Leistungsberechtig-
te ist in dem persönlichen Gespräch zur Kostensenkung aufzufor-
dern. Über das Gespräch ist eine Niederschrift zu fertigen. Die 
Niederschrift soll folgende Angaben enthalten:  

Ü ein allgemeiner Hinweis auf die Unangemessenheit der 
Kosten 

Ü die Angabe des max. angemessenen Mietpreises  

Ü die Angabe des unangemessenen Betrages 

Ü der Hinweis, dass nach Ablauf der Kostensenkungsfrist 
(i.d.R. sechs Monate) vom Leistungsträger nur noch die 
angemessenen Kosten übernommen werden.  

 
Die Kostensenkungsfrist von sechs Monaten beginnt mit dem Tag 
der Unterzeichnung der Niederschrift. Der Inhalt der Niederschrift 
ist dem Hilfeempfänger in einem separaten Anschreiben zu bes-
tätigen. Bei diesem Schreiben handelt es sich lediglich um ein 
Informationsschreiben, dem keine Verwaltungsaktqualität zu-
kommt.  

 
Eine umfassende Aufklärungs- und Beratungspflicht, wie und in 
welcher Weise die Kosten des Leistungsempfängers auf einen 
angemessenen Betrag gesenkt werden können, besteht nicht. 
Der Leistungsberechtigte ist jedoch auf das Angebot der ge-
meinnützigen Wohnbaugesellschaften hinzuweisen. 
 
In Fällen, in denen aus Gründen, die in der Person des Leis-
tungsberechtigten liegen oder aus objektiven Gründen die Anmie-
tung einer angemessenen Wohnung mit besonderen Schwierig-
keiten verbunden ist, ist das Sozialamt mit dem ASD behilflich 
und wird diese Personen bei der Wohnungssuche unterstützen. 
 

Das Kostensenkungsverfahren ist zeitlich parallel mit dem Ablauf 
des jeweiligen Bewilligungsabschnittes vollzogen werden. 
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1.3.1.5 Verfahren bei geringfügiger Überschreitung der angemesse-
nen Kosten 

Bei geringfügiger Überschreitung des Mietpreises ist zu klären, ob 
die Antragsteller in der Wohnung bleiben und den unangemesse-
nen Mietanteil aus den Regelsätzen zahlen wollen. Eine geringfü-
gige Überschreitung des angemessenen Mietpreises wird akzep-
tiert, soweit dies vom Betrag her nicht die Kulturanteile der Mit-
glieder der Bedarfsgemeinschaft (11,2 %) übersteigt. Der Aus-
gleich erfolgt durch eine Kürzung der Regelsätze in Höhe der 
Kulturanteile. Die Kürzung erfolgt sofort. Es ist sicher zu stellen, 
dass der kommunale Träger nur mit den angemessenen Mietkos-
ten belastet wird. 

 

 

 

 

 

Berücksich-
tigung der 

Kulturanteile 
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Ist der Antragsteller mit einer Kürzung der Miete auf angemesse-
ne Höhe nicht einverstanden und will er eine andere Wohnung 
anmieten, ist das förmliche Kostensenkungsverfahren durchzu-
führen. 

 

1.3.2 Übernahme unangemessener Unterkunftskosten 

Die unangemessenen Unterkunftskosten werden so lange ge-
währt, bis es dem Antragsteller gelingt, seine Kosten auf ein an-
gemessenes Maß zu reduzieren, in der Regel jedoch nicht länger 
als 6 Monate. 

 

Die Frist von 6 Monaten verlängert sich in Einzelfällen, wenn der 
Leistungsbezieher nachweist, dass es ihm trotz intensiver Bemü-
hungen und wegen besonderer Schwierigkeiten (z.B. Größe der 
Familien) nicht gelungen ist, die unangemessenen Kosten zu 
senken.  

 

Hat der Leistungsberechtigte die Kosten nach Ablauf der Frist 
nicht gesenkt, obwohl ihm dies möglich und zumutbar war, sind 
nur noch die angemessenen Aufwendungen zu gewähren. 

 

Sofern eine Kostensenkung durch Umzug geboten ist, hat der 
Antragsteller die Bemühungen um die Anmietung einer angemes-
senen Wohnung nachzuweisen. Als Mindestanforderung für die 
Nachweispflicht sind die Antragstellung beim Wohnungsamt und 
die Bewerbung bei mindestens drei Wohnungsgesellschaften zu 
verlangen. 
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2. Leistungen für Heizung 

„Leistungen für Heizung [… ] werden in Höhe der tatsächlichen 
Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind.“ 

 

Neben den Kosten für die Unterkunft hat der Leistungsberechtigte 
auch einen Anspruch auf Leistungen für Heizung. Da keine 
Rechtsgrundlage für eine Pauschalierung besteht, werden die 
Kosten ebenfalls in tatsächlicher Höhe erbracht. Vor Übernahme 
von Heizkosten für angemieteten Wohnraum sind diese auf ihre 
Angemessenheit hin zu überprüfen. Hierzu ist die Einstufung des 
Energieversorgers vorzulegen. 

 

Zu den Heizkosten gehören neben den Grund- und Zählergebüh-
ren, auch die mietrechtlich geschuldeten Kosten für Wartung und 
Instandhaltung. Auch die nach Ende der Heizperiode fällige 
Nachzahlung wird von den Heizungskosten erfasst. 
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Auch im Rahmen der Angemessenheitsprüfung von Heizkosten 
ist der Grundsatz einzuhalten, dass keine Privilegierung von Ei-
gentümern gegenüber Mietern erfolgen darf. Die nachfolgenden 
Regelungen umfassen daher sowohl Mietwohnungen als auch 
Eigenheime. 

 

Bei den Heizkosten ist zwischen laufenden Heizkostenabrech-
nungen und jährlichen Einmalleistungen für die Beschaffung von 
Brennstoffen zu unterscheiden.  

 

2.1 Laufende Heizkosten 

Im Regelfall haben die Leistungsberechtigten monatliche Ab-
schläge an den Energieversorger oder Vermieter zu leisten, für 
die sodann der Leistungsträger leistungspflichtig wird. Unter die 
tatsächlichen Aufwendungen des § 22 Abs. 1 SGB II fallen damit 
auch die Vorauszahlungen für die Monate, in denen eine Behei-
zung der Unterkunft tatsächlich nicht erforderlich ist. 

 

Sofern die laufend abzuführende Pauschale Anteile für die 
Warmwasseraufbereitung enthält ist sie nach den Regelungen 
des Gliederungspunktes 2.3 zu bereinigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Angemessenheit laufender Heizkosten 

 
Grundsatz 

Von einer Angemessenheit der Heizkosten ist auszugehen, so-
weit diese einen Höchstbetrag von 1,25 EUR/qm monatlich nicht 
übersteigen. 

 
Verfahren 
Aus Gründen der Verfahrenserleichterung wird eine Nichtprü-
fungsgrenze für die Bewertung der Angemessenheit von Heizkos-
ten festgeschrieben. Liegen die tatsächlichen Kosten unterhalb 
des Grenzwertes, kann von der Angemessenheit der Heizkosten 
ohne weitere Prüfung ausgegangen werden.  
 
Sofern die tatsächlichen Heizkosten die Nichtprüfungsgrenze ü-
berschreiten, ist im Einzelfall zu prüfen, ob hierfür ein plausibler 
Grund vorliegt. Das bloße Überschreiten der Nichtprüfungsgrenze 
führt nicht zur Unangemessenheit der Heizkosten. 
 

Im Rahmen der Einzelfallprüfung sind sowohl bauliche als auch 
persönliche Gründe für einen erhöhten Heizkostenbedarf zu be-
rücksichtigen.  
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Bauliche Gründe für einen erhöhten Heizkostenbedarf sind insbe-
sondere: 

Ü Bauzustand der Wohnung 

Ü Lage der Wohnung im Haus (Anzahl der Außenwände) 

Ü Geschosshöhe 

Ü Wärmeisolierung des Gebäudes und der Fenster 

Ü Wirkungsgrad und Wartungszustand der Heizungsanlage 

 

Persönliche Gründe für einen erhöhten Heizkostenbedarf sind 
insbesondere: 

Ü Krankheit 

Ü Pflegebedürftigkeit 

Ü erhöhter Heizbedarf für bestimmte Personengruppen (Al-
ter, Behinderung, Kleinkinder) 

Ü der längere Wohnungsaufenthalt von Leistungsempfän-
gern (tagsüber) zu beachten (im Vergleich zu den 
Verbrauchsdaten weiterer im Haus lebender Wohnpartei-
en) 

Die Entscheidung über die Angemessenheit der Heizkosten ist 
unter Angabe der Gründe aktenkundig zu machen. 
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Persönliche 
Gründe 

2.1.2 Bestandschutz angemessen eingestufter Heizkosten 

Sofern die Heizkosten bereits in der Vergangenheit als angemes-
sen eingestuft wurden und die Nichtprüfungsgrenze nach Gliede-
rungspunkt 2.1.1 ausschließlich auf die Steigerung der Energie-
kosten zurückzuführen ist, wirkt die ursprünglich getroffene Ent-
scheidung fort. Die Verbrauchsdaten sind der Jahresendabrech-
nung zu entnehmen. 

 

Ist hingegen das Überschreiten der Nichtprüfungsgrenze auf eine 
Erhöhung des Verbrauchs zurückzuführen, ist entsprechend der 
Regelungen nach Gliederungspunkt 2.1.1 eine Einzelfallentschei-
dung unter Berücksichtigung der individuellen baulichen und per-
sönlichen Voraussetzungen zu treffen.    

 

 
Gleichblei-

bende 
Verbrauchs-

daten 

 

2.1.3 Reaktion bei unangemessenen Heizkosten 

Übersteigen die Heizkosten die Nichtprüfungsgrenze und liegen 
im Einzelfall keine Gründe vor, die einen erhöhten Energiebedarf 
rechtfertigen, sind die tatsächlichen Heizkosten als unangemes-
sen einzustufen.  
 
Dem Leistungsberechtigten wird die Möglichkeit gegeben, sein 
Heizverhalten zu ändern. Sind die Heizkosten in Form von pau-
schalen Vorauszahlungen zu entrichten, sind daher vorläufig auch 
unangemessen hohe Pauschalen bis zur nächsten Jahresrech-
nung in an den Energielieferanten oder Vermieter abzuführen. 
 

 

 

 

 

 

Übernahme 
unangemes-
sener Kosten
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Der Leistungsberechtigte ist sofort in einer Abmahnung darauf 
hinzuweisen, dass er verpflichtet ist, seinen unwirtschaftlichen 
Verbrauch zu senken und dass nach der Abrechnungsperiode nur 
noch die angemessenen Heizkosten als Abschlag berücksichtigt 
werden. Die Abmahnung erfolgt in einem persönlichen Gespräch; 
über den Inhalt der Regelung ist der Berechtigte in schriftlicher 
Form zu informieren. In dem Schreiben ist der Leistungsberech-
tigte insbesondere daraufhin zuweisen, 
 

Ü dass seine Heizkosten unangemessen hoch sind, 

Ü welche Kosten angemessen wären, 

Ü dass die unangemessenen Heizkosten längstens bis zur 
Erstellung der folgenden Jahresrechnung übernommen 
werden 

Ü dass nach diesem Zeitpunkt nur noch die angemessenen 
Heizkosten übernommen 

Ü dass er sein Heizverhalten ändern sollte, 

Ü dass eine künftige Übernahme von unangemessenen 
Nachforderungen aus der Heizkostenabrechnung nicht 
mehr möglich sein wird, 

Ü dass er nachweislich eine Energieberatung in Anspruch 
nehmen sollte. 

 
Nach der zweiten Abrechnung sind nur noch angemessene Heiz-
kosten zu berücksichtigen. Die angemessenen Heizkosten erge-
ben sich in diesem Fall aus dem Produkt der Wohnungsquadrat-
meterzahl und dem Betrag der Nichtprüfungsgrenze. Dem Leis-
tungsbezieher ist ein entsprechender Bescheid zu übersenden.   

 

 

Abmahnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absenkung 
auf ange-
messene 

Heizkosten 

 

2.1.4 Guthaben aus Jahresabrechnungen 

Guthaben bei den Neben- oder Heizkosten sind mit der Leistung 
des Folgemonates zu verrechnen. Dabei ist sicher zu stellen, 
dass die Guthaben mit den Unterkunftskosten zugunsten des 
kommunalen Trägers aufgerechnet werden. 

 

 

2.1.5 Nachzahlung aus Jahresabrechnungen 

Nachzahlungen aus Jahresabrechnungen sind im Rahmen der 
Leistungen für Heizung zu übernehmen. Sollte sich bei Vorgabe 
der Jahresabrechnung herausstellen, dass die Heizkosten unan-
gemessen hoch sind, ist entsprechend Gliederungspunkt 2.1.1 zu 
verfahren.  

Der Leistungsberechtigte ist unmittelbar darüber zu unterrichten, 
dass bei der folgenden Abrechnung keine Nachzahlungen über-
nommen werden, die auf unangemessen hohen Verbrauch zu-
rück zu führen sind. 
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2.2 Einmalige Heizkosten 

Soweit der Energiebedarf durch Heizstoffe gedeckt wird, bei de-
nen eine Einmallieferung notwendig ist, werden vom Leistungs-
träger die Kosten für die Einmalleistung übernommen. Eine sol-
che Einmalleistung kann z.B. bei der Lieferung von Heizöl, Kohle 
oder Holz erforderlich werden. 
 
Zu beachten ist jedoch, dass aktuell ein notwendiger Bedarf be-
stehen muss. Wurde das Heizmaterial bereits vor dem aktuellen 
Bewilligungszeitraum beschafft, wird dem Leistungsberechtigten 
hier keine Art Aufwendungsersatz gewährt. Soweit für den Kauf 
noch Ratenzahlungen zu leisten sind, kommt allenfalls eine 
Schuldenübernahme nach § 22 Abs. 5 SGB II in Betracht. Ein 
Anspruch entsteht erst, wenn das vorhandene Material verbraucht 
ist.  
 
Wird die Leistung nicht für den gesamten Zeitraum von 7 Mona-
ten beantragt (z. B. Antragstellung erst im Dezember), ist der je-
weilige Betrag anteilig für die verbleibende Heizperiode zu ge-
währen.  
 
Der zweckentsprechende Verbrauch ist auf Verlangen der ARGE 
vom Leistungsempfänger nachzuweisen. Ein Nachweis soll ver-
langt werden, sofern berechtigte Zweifel an der zweckentspre-
chenden Verwendung der Beihilfe bestehen.  

 

 

 

Heizöl/Kohle 
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kein Auf-
wendungs-
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2.2.1 Kohlebeihilfe 

Für die gesamte Heizperiode beträgt die Leistung bei der Be-
schaffung von Kohle 600 EUR. 

 

Sofern in Einzelfällen die Bewilligung von Zusatzkohle unabweis-
bar notwendig ist, ist höchstens ein Betrag von 15 EUR pro Quad-
ratmeter Wohnfläche abzgl. der bereits bewilligten Kohlebeihilfe 
i.H.v. 600 EUR möglich. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Heizölbeihilfe 

Für die gesamte Heizperiode beträgt die Leistung bei der Be-
schaffung von Heizöl 15 EUR pro Quadratmeter Wohnfläche. 

 

 

2.3 Warmwasserpauschale 

Grundsätzlich sind Leistungen für Haushaltsenergie einschl. eines 
Anteils für die Warmwasserbereitung bereits in der Regelleistung 
enthalten. Soweit in den Pauschalen/Vorauszahlungen für die 
Heizkosten Beträge für die Warmwasserbereitung enthalten sind, 
sind diese Beträge wie folgt pauschal in Abzug zu bringen: 

 

 

 

 

Heizkosten-
bereinigung 
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Ist es über die Einrichtung getrennter Zähler oder sonstiger Vor-
richtungen technisch möglich, die Kosten der Warmwasserberei-
tung konkret zu erfassen, so sind auch diese konkreten Kosten, 
unabhängig von dem im Regelsatz enthaltenen, von den geltend 
gemachten Kosten der Unterkunft gem. § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II 
abzuziehen. 

 

Höhe der Regelleis-
tung in EUR 

Anteil an der Regel-
leistung 

Warmwasser-
kostenanteil in EUR 

1. Juli 2008 – 30. Juni 2009 

351 100% 6,64 

316 90% 5,98 

281 80% 5,31 

211 60% 3,98 

ab 1. Juli 2009 

359 100% 6,47 

323 90% 5,82 

287 80% 5,18 

251 70% 4,53 

215 60% 3,88 

3. Direktzahlungen 

Gem. § 22 Abs. 4 SGB II sind die Kosten der Unterkunft und die 
Heizkosten direkt an die Drittzahlungsempfänger (Vermieter, E-
nergielieferanten etc.) zu zahlen, wenn die zweckentsprechende 
Verwendung durch den Leistungsberechtigten nicht sichergestellt 
ist. Dies ist immer dann der Fall, wenn Rückstände aufgelaufen 
sind oder aus sonstigen Gründen als wahrscheinlich anzusehen 
ist, dass der Leistungsberechtigte seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommen wird. In diesen Fällen ist keine Zustimmung des 
Leistungsberechtigten erforderlich. 
 
Im Übrigen wird empfohlen, den Antragsteller bei der Antragsauf-
nahme auf die Möglichkeit einer Direktüberweisung von Miete und 
Nebenkosten hinzuweisen. Sofern er der Direktüberweisung zu-
stimmt, ist eine entsprechende Einwilligungserklärung zu unter-
schreiben.  

 

 

 

 

Zwingende 
Direktüber-

weisung 

 

 
 

Angebot der 
Direktüber-

weisung 

4. Miet- und Heizkostenanteile 

Unterkunfts- und Heizkosten sind kopfanteilig zu gewähren. Die 
Berechnung erfolgt auf der Grundlage der berücksichtigungsfähi-
gen Kosten der Unterkunft (Kaltmiete zzgl. Nebenkosten) und der 
Heizkosten. 
Die Heizkosten sind vorab um evtl. in den zu zahlenden Pauscha-
len enthaltenen Kosten für Warmwasserbereitung zu bereinigen.  
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4.1 Mietanteile bei Haushaltsangehörigen ohne Leistungsbezug 

Für Personen, die selbst keinen Anspruch nach dem SGB II ha-
ben und im Haushalt einer Bedarfsgemeinschaft leben, die An-
spruch auf Leistungen nach dem SGB II hat, ist bei den Leistun-
gen für Unterkunft und Heizung ein nach der Anzahl der im Haus-
halt / in der Wohnung lebenden Personen zu bemessener Mietan-
teil anzurechnen (Kopfanteil). 

 

 

 

4.2 Mietanteile von Angehörigen und Verwandten 

Leben Leistungsberechtigte im Haushalt von Angehörigen / Ver-
wandten, die keine Leistungen erhalten, ist ein nach der Anzahl 
der im Haushalt / in der Wohnung lebenden Personen ein Mietan-
teil auf Antrag zu errechnen und zu gewähren (Kopfanteil). 
 
Entsprechend der Regelung nach Gliederungspunkt 1.2.2 ist vor 
Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung die Un-
terhaltsvermutung nach § 9 Abs. 5 SGB II zu prüfen. 

 

 

 

 

 
 

Unterhalts-
vermutung 

prüfen 

4.3 Mietanteile von BaföG- und BAB- Anspruchsberechtigten 

Auch für Auszubildende mit BaföG- (einschl. Schüler-BaföG oder 
BVB Leistungen) oder BAB-Ansprüchen ist der Mietanteil  kopfan-
teilig anzusetzen. Sie sind jedoch auf die Möglichkeit hinzuwei-
sen, einen Zuschuss zur Miete nach § 22 Abs. 7 SGB II zu bean-
tragen.  

 

 

 

§ 22 Abs. 7 
SGB II 

5. Leistungen anlässlich eines Wohnungswechsels 

Kosten, die im Zusammenhang mit dem Wohnungswechsel ent-
stehen (Wohnungsbeschaffungs- / Umzugskosten und Mietkauti-
on) sind zu übernehmen, wenn  
 

Ü der Umzug durch die Arbeitsgemeinschaft veranlasst wur-
de oder 

Ü der Umzug erforderlich war. 

 

 

5.1 Erforderlichkeit von Umzügen 

Ein Umzug ist erforderlich, wenn ein objektiver und plausibler 
Grund vorliegt. 

 

Die „Erforderlichkeit“ im Sinne des § 22 Abs. 2 SGB II entspricht 
dem Kriterium der „Notwendigkeit“ im Sinne des § 22 Abs. 3 SGB 
II.  
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Als erforderlich ist ein Umzug beispielsweise anzusehen, 

Ü wenn dieser durch den kommunalen Träger veranlasst 
wurde 

Ü wegen der Annahme einer konkret benannten Arbeitstelle 
an einem anderen Ort unter Berücksichtigung der noch 
zumutbaren Pendelzeiten bis 2,5 Stunden täglich bei Voll-
zeit (nicht jedoch schon bei vager Aussicht auf Verbesse-
rung der Arbeitsmarktposition) 

Ü bei unzureichender Deckung des Unterkunftsbedarfes 
(beispielsweise bei unzureichenden sanitären Verhältnis-
sen für die Versorgung eines Kleinkindes, bei Familienzu-
wachs) 

Ü wenn die bisherige Wohnung zu klein war. Als Anhalts-
punkt für die Beurteilung der angemessenen Wohnungs-
größe können die Bezugsgrößen unter Gliederungspunkt 
1.2.3.1 herangezogen werden. Aber auch eine kleinere 
Wohnung kann durchaus zumutbar sein. Hier sind im Ein-
zelfall unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehen-
den Wohnfläche, der Zahl der Räume, der Personenzahl 
sowie des Alters und Geschlechts der Bewohner Erwä-
gungen anzustellen 

Ü bei ungünstiger Wohnflächenaufteilung und bevorstehen-
der Geburt eines Kindes 

Ü bei baulichen Mängeln nach Ausschöpfung der Selbsthil-
feverpflichtung (beispielsweise bei Feuchtigkeit, starkem 
Schimmelbefall) 

Ü weiteres Wohnen wegen Krankheit oder Behinderung 
nicht mehr zumutbar ist. Dies kann insbesondere der Fall 
sein, wenn der Leistungsberechtigte oder die im Haushalt 
lebenden Angehörigen der Bedarfsgemeinschaft wegen 
der gesundheitlichen Verfassung auf eine barrierefreie  
Wohnung angewiesen sind oder in der neuen Wohnung 
Betreuung/ Pflege/hauswirtschaftliche Versorgung erst-
mals durch Angehörige und auch ehrenamtlich tätigen 
Personen ganz oder wesentlich sichergestellt werden 
kann. 

Ü bei Vorliegen eines rechtskräftigen Räumungsurteils. Die 
Voraussetzungen zum Umzug in eine andere Wohnung 
sind stets als gegeben anzusehen, wenn Möglichkeiten 
zum Erhalt der bisherigen Wohnung nicht bestehen. 

Ü bei sonstigen dringenden persönlichen und sozialen 
Gründen (beispielsweise bei Störung des Vertrauensver-
hältnisses in einer Wohngemeinschaft, zur Herstellung ei-
ner ehelichen oder nichtehelichen Lebensgemeinschaft, 
zur persönlichen Pflege eines nahen Angehörigen, bei 
Trennung/Scheidung, bei Bedrohung durch den Partner, 
bei durch besondere medizinische Behandlung gebotener 
Ortsgebundenheit) 
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5.2 Erforderlichkeit von Umzügen von unter 25-Jährigen  

5.2.1 Grundsatz 

Bei Hilfebedürftigen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, stellt die Zusicherung der ARGE die grundsätzliche An-
spruchsvoraussetzung für die Übernahme von Unterkunfts- und 
Heizkosten dar. Die Zusicherung muss zeitlich vor dem Abschluss 
des Neuvertrages eingeholt werden.  

 

Verzieht der unter 25-Jährige ohne Zusicherung der ARGE wer-
den vom Tage des Umzuges an keine Leistungen für Unterkunft 
und Heizung übernommen.  

Leistungen für Unterkunft und Heizung werden unter 25-Jährigen 
auch dann nicht erbracht, wenn sie vor der Beantragung von Leis-
tungen in eine Unterkunft in der Absicht umziehen, die Voraus-
setzungen für die Gewährung der Leistungen herbeizuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsfolge 
fehlender 

Zusicherung 

5.2.2 Ausnahmen 

In den folgenden Fällen ist eine Zusicherung nicht erforderlich: 

Ü Umzug der gesamten Bedarfsgemeinschaft 

Ü Auszug der Eltern (§ 22 Abs. 2a S. 1 SGB II setzt den 
Umzug des Jugendlichen voraus). Ein gemeinsamer Aus-
zug kann nicht verlangt werden. 

Ü Umzüge von unter 25-Jährigen, die bereits vor Leistungs-
bezug in einer eigenen Wohnung leben. Das Zusiche-
rungserfordernis ist auf den Fall des Erstbezugs einer ei-
genen Wohnung beschränkt, da es nur in diesen Fällen zu 
einer Kostensteigerung wegen Gründung einer neuen Be-
darfsgemeinschaft kommen kann. 

Ü Der Hilfebedürftige hat einen Anspruch auf Erteilung der 
Zusicherung, wenn es dem Hilfebedürftigen aus wichtigem 
Grund unzumutbar war, die Zusicherung vor dem Umzug 
einzuholen. Die Einholung der Zusicherung ist dann aus 
wichtigem Grund unzumutbar, wenn eine Entscheidung 
des Leistungsträgers wegen der besonderen Dringlichkeit 
des Auszugs nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. 

 

 

5.2.3 Voraussetzungen der Zusicherung 

Eine Zusicherung zum Umzug ist nur unter den Voraussetzungen 
des § 22 Abs. 2a SGB II zu erteilen: 

 
Nr. 1 - der Betroffene kann aus schwerwiegenden sozialen Grün-
den nicht auf die Wohnung der Eltern oder eines Elternteils ver-
wiesen werden: 

Die Interessen des Jugendlichen und die der Eltern sind zu be-
rücksichtigen. Die Eltern-Kind-Beziehung muss schwer gestört 
sein; die üblichen Auseinandersetzungen und Konflikte mit den 

 

 

 
schwerwie-
gender sozi-
aler Grund 

 

 



 
Kommunale Richtlinien Seite 26 SGB II  
 

  - 26 - 

Eltern genügen nicht. Beispiele:  

Ü gewalttätige Auseinandersetzungen und familiäre Ent-
fremdung 

Ü der Leistungsberechtigte verfügt in der  Wohnung der El-
tern über kein eigenes Zimmer 

Ü die Leistungsberechtigte schwanger ist und aus diesem 
Grunde ein weiteres Verbleiben im elterlichen Haushalt 
aufgrund der Größe der Wohnung oder aufgetretener zwi-
schenmenschlicher Probleme nicht möglich ist 

 

Nr. 2 - der Bezug der Unterkunft ist zur Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt erforderlich: 

Ü Aufnahme Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit  

Ü zu prüfen ist, ob dem Jugendlichen unter Berücksichtigung 
seiner individuellen Belastungsfähigkeit ein Pendeln zwi-
schen dem Wohnort der Eltern und der Arbeitsstätte noch 
zumutbar ist oder ggf. eine vorübergehende Zweitunter-
kunft („möbliertes Zimmer“) ausreichend ist 

 
Nr. 3 - es liegt ein sonstiger, ähnlich schwerwiegender Grund vor: 

Bei der Auslegung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs muss 
eine Abwägung der Interessen erfolgen, die sozialgerichtlich voll 
überprüfbar ist. Der bloße Auszugswunsch des Jugendlichen und 
der ggf. positive pädagogische Effekt der Förderung der Selb-
ständigkeit sind nicht zu berücksichtigen. Beispiel: 

Ü ein weiteres Zusammenleben zwischen Stiefva-
ter/Stiefmutter und Stieftochter/Stiefsohn objektiv nicht 
möglich ist 
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5.2.4 Anspruch auf Erteilung einer Zusicherung 

Liegt eine oder liegen mehrere der Voraussetzungen vor, ist die 
Zusicherung zum Umzug zwingend zu erteilen. Die Zusicherung 
erfolgt hierbei nicht pauschal, sondern für eine konkrete Woh-
nung. Die Regelungen über die Angemessenheit von Wohnraum 
und Heizungen sind einzuhalten. Die Zusicherung stellt einen 
Verwaltungsakt dar und ist entsprechend per Bescheid zu erlas-
sen. 

 

 

5.3 Umzugskosten 

Sofern der Umzug erforderlich oder durch die ARGE veranlasst 
wurde, sind die notwendigen und angemessenen Umzugskosten 
zu übernehmen.   

 

Den Hilfebedürftigen trifft grundsätzlich die Verpflichtung, den 
Umzug selbst zu organisieren und durchzuführen, um die Kosten 
im Sinne des § 2 Abs. 1 SGB II zu verringern. Grundsätzlich kann 
erwartet werden, dass der Umzug – wie in weiten Kreisen der 
Bevölkerung – mittels Leihwagen und mit kostenloser Hilfe von 

 

 

 

 

 

Grundsatz 

 

 



 
Kommunale Richtlinien Seite 27 SGB II  
 

  - 27 - 

Verwandten und Bekannten durchgeführt wird. In diesem Fall 
kann eine einmalige Beihilfe für die üblicherweise anfallenden 
Kosten eines Leihwagens (einschl. Benzinkosten) sowie eine 
Beihilfe zur Beköstigung der Umzugshelfer in Höhe von 50,00 
EUR gewährt werden 

 
Kann der Umzug aus besonderen Gründen (Alter, Behinderung, 
körperliche Konstitution) nicht selbst durchgeführt werden, ist der 
Gesundheitszustand durch ein ärztliches Gutachten festzustellen.  
 
 
Ist die Inanspruchnahme eines Umzugsunternehmens erforder-
lich, ist gegen Vorlage von drei Kostenvoranschlägen eine Beihil-
fe in Höhe des günstigsten Angebotes zu gewähren. Dabei sind 
Beschäftigungsgesellschaften und Einrichtungen der freien Wohl-
fahrtsverbände zu berücksichtigen 
 

Ist die Inanspruchnahme eines Umzugsunternehmens nicht er-
forderlich, ist eine Beihilfe für die üblicherweise anfallenden Kos-
ten eines Leihwagens (einschl. Benzinkosten) sowie eine Beihilfe 
zur Beköstigung der Umzugshelfer in Höhe von 50,00 EUR zu 
gewähren. 

 
Über die Übernahme der Kosten ist der Leistungsberechtigte 
schriftlich zu informieren, die Kosten sind dann nach Eingang der 
Rechnung an die Mietwagenfirma im Ausnahmefall an die Um-
zugsfirma direkt zu überweisen. 
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5.4 Wohnungsbeschaffungskosten 

Sofern der Umzug erforderlich oder durch die ARGE veranlasst 
wurde, sind die auch die notwendigen und angemessenen Woh-
nungsbeschaffungskosten zu übernehmen.  

 

Maklerkosten: 

Maklergebühren sind in der Regel nicht zu übernehmen. Eine 
Ausnahme von dieser Regel kann nur in Betracht kommen, wenn 
ein Umzug unabdingbar ist und keinen Zeitaufschub duldet und 
auf andere Weise kein geeigneter Wohnraum gefunden werden 
kann. Den objektiven Nachweis über vergebliche Bemühungen, 
angemessenen geeigneten Wohnraum zu finden, hat der Leis-
tungsberechtigte zu erbringen. 

 

 

5.5 Mietkautionen und Genossenschaftsbeiträge  

Sofern der Umzug erforderlich oder durch die ARGE veranlasst 
wurde, sind die auch die notwendigen Mietkautionen und Genos-
senschaftsbeiträge zu übernehmen. 

 
Die Mietkaution soll als Darlehen auf Antrag gewährt werden. In 
dem zu fertigenden Darlehensbescheid ist darauf hinzuweisen, 
dass das Darlehen fällig wird, wenn der Leistungsberechtigte aus 
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als Darlehen 
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dem Leistungsbezug ausscheidet oder aus der Wohnung wieder 
auszieht. Zu diesem Zwecke ist der Leistungsberechtigte ver-
pflichtet, seinen Anspruch auf Auszahlung der Kaution bei Been-
digung des Mietverhältnisses an die ARGE im Voraus abzutreten. 
Die Abtretung ist dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Die 
Beitreibung ausstehender Mietkautionen obliegt der ARGE. 
 
Die Rückzahlung eines Mietkautionsdarlehens durch Tilgungsra-
ten in Form von Aufrechnung des laufenden Arbeitslosengeld II 
Anspruchs ist unzulässig. 
 
Die Gewährung der Kaution als Beihilfe kommt nur in begründe-
ten Ausnahmefällen in Betracht kommen. Die Gewährung als 
Beihilfe ist zu begründen und aktenkundig zu machen. 

 

Die Übernahme von Genossenschaftsbeiträgen kommt der Ge-
währung einer Mietkaution gleich. Die o.g. Vorgehensweise ist 
daher analog anzuwenden. 

 

Mietkautionen und Genossenschaftsbeiträge sind direkt an den 
Vermieter zu zahlen.  
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5.6 Zuständigkeit bei Wohnortwechseln 

 
Die ARGE ist zuständig für die Erteilung einer Zusicherung bei 
Umzügen über die Stadtgrenzen Bottrops hinweg. Die Zusiche-
rung ist stets für eine konkrete Wohnung auszusprechen. Vor 
Abgabe der Zustimmung über die Anmietung des neuen Wohn-
raums ist die Angemessenheit vom zukünftig örtlich zuständigen 
Träger zu bestätigen. Ist der Wohnraum angemessen erteilt die 
ARGE die erforderliche Zusicherung.  
 
Für die Übernahme der Kosten, die im Zusammenhang mit dem 
Wohnungswechsel entstehen, ergeben sich folgende Zuständig-
keiten: 
 

Kosten Zuständigkeit 
 
 

Zusicherung und Übernahme 
von Unterkunfts- und Heizkos-

ten 
 

Der bisher örtlich zuständigen 
kommunalen Träger 

 

Übernahme von Umzugskos-
ten 

 

Der bisher örtlich zuständigen 
kommunalen Träger 

 

Übernahme von Wohnungs-
beschaffungskosten 

 

 

Der bisher örtlich zuständigen 
kommunalen Träger 

 
 

Zusicherung und Übernahme 
von Mietkautionen oder Ge-

nossenschaftsbeiträgen 
 

Der örtlich zuständige kom-
munalen Träger des 

Zuzugsortes 

 

 

Verfahren 
bei Fortzü-

gen  
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Übernahme von Renovie-
rungskosten (Einzugsrenovie-

rung) 
 

 

Der örtlich zuständige kom-
munalen Träger des  

Zuzugsortes 
 

 
Übernahme von Renovie-

rungskosten (Auszugsrenovie-
rung) 

 

Der bisher örtlich zuständigen 
kommunalen Träger 

 

 
 

6. Leistungen für Unterkunfts- und Heizkosten nach durchge-
führten Umzug 

 

 

 

6.1 Leistungen bei erforderlichem Umzug in angemessenen 
Wohnraum 

Zieht der Leistungsberechtigte in angemessenen Wohnraum und 
war der Umzug erforderlich sind die Kosten der neuen Wohnung 
in tatsächlicher entsprechend der Regelungen der Gliederungs-
punkt 1 und 2 zu übernehmen.  

 

Grundsätzlich soll der Hilfebedürftige vor Abschluss eines Vertra-
ges über eine neue Unterkunft die Zusicherung der ARGE einho-
len. Die Zusicherung stellt jedoch keine Anspruchsvoraussetzung 
für die Übernahme von Unterkunfts- und Heizkosten dar. Eine 
Übernahme in Höhe der tatsächlichen angemessenen Wohnkos-
ten kommt somit auch dann in Betracht, wenn der Hilfebedürftige 
keine Zusicherung der ARGE eingeholt hat, der Umzug aber 
trotzdem erforderlich war.  

 

Sofern der Umzug nicht erforderlich war wird auf den Gliede-
rungspunkt 6.3 verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fehlende 
Zusicherung 

6.2 Leistungen für Unterkunfts- und Heizkosten bei erforderli-
chem Umzug in unangemessenen Wohnraum 

Ist ein Umzug erforderlich und verzieht der Leistungsberechtigte 
ohne Zustimmung der ARGE während des Leistungsbezuges in 
eine unangemessen große und teure Mietwohnung, so sind von 
Beginn des Mietverhältnisses an nur die angemessen Kosten der 
Unterkunft und Heizung anzuerkennen. 

 

 

6.3 Leistungen bei nicht erforderlichem Umzug 

Erhöhen sich nach einem nicht erforderlichen Umzug die ange-
messenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, werden die 
Leistungen weiterhin nur in Höhe der bis dahin zu tragenden Auf-
wendungen erbracht (§22 Abs. 1 Satz 2 und 3 SGB II). 
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Bei der Überprüfung, ob die angemessenen Aufwendungen nach 
einem Umzug gestiegen sind, ist von der Summe der Kosten der 
Unterkunft und der Heizkosten auszugehen. Eine isolierte Be-
trachtung der einzelnen Kostenblöcke Kosten der Unterkunft und 
Heizungskosten erfolgt nicht. 

 
Maximal werden die Gesamtkosten der ehemaligen Wohnung als 
Leistungen zur Unterkunft und Heizung gewährt. Grundlage der 
Berechnung stellen die Jahresendabrechnungen dar. 
 
Diese Regelung ist auch auf die Fälle anzuwenden, in denen der 
Hilfeempfänger in unangemessen teuren Wohnraum verzieht. 
Auch hier erhöhen sich die angemessenen Kosten der Unterkunft. 
Eine Unterscheidung zwischen einem nicht erforderlichen Umzug 
in angemessenen und unangemessenen Wohnraum findet inso-
weit nicht statt. 
 
Hinweis: 

Zweck der Regelung ist es, einer Kostensteigerung durch Aus-
schöpfung der Angemessenheitsgrenzen entgegenzuwirken. Bei 
den unter Gliederungspunkt 1.2.3.1 genannten Angemessen-
heitsgrenzen für Wohnraum handelt es sich um Höchstbeträge. 
Das bedeutet nicht, dass dem Leistungsberechtigte ein Anspruch 
auf Wohnraum entsprechend der Höchstgrenze zusteht. In der 
Regel liegen die Unterkunftskosten unterhalb der Angemessen-
heitsgrenze.  

 

 

Vergleichs-
rechnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grund der 
Regelung 

 

7. Renovierung 

Die ARGE prüft, ob die Voraussetzungen für die Gewährung einer 
Renovierungsbeihilfe im Zusammenhang mit einem erforderlichen 
Umzug vorliegen. Die Gewährung einer Renovierungsbeihilfe 
kommt nicht in Betracht, sofern ein Umzug nicht erforderlich war. 
 

Ein Anspruch auf Gewährung einer Renovierungsbeihilfe besteht 
nur dann, wenn der Leistungsberechtigte mietvertraglich zur Re-
novierung verpflichtet ist. Eine Renovierungsverpflichtung kann 
bestehen  

Ü bei Einzug (Einzugsrenovierung)  

Ü während des laufenden Mietverhältnisses (Schönheitsre-
paraturen). 

Ü bei Auszug (Auszugsrenovierung)  

 

Die Kosten der Renovierung stellen keine Wohnungsbeschaf-
fungskosten nach § 22 Abs. 3 SGB II oder abweichenden Bedarf 
nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II dar und sind nur im Fall kleiner 
Schönheitsreparaturen bereits mit Gewährung der Regelleistung 
abgegolten. In der Regel sind die Renovierungskosten den Kos-
ten der Unterkunft gem. § 22 Abs. 1 SGB II zuzuordnen. 
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7.1 Voraussetzungen der Leistungsgewährung 

Grundsätzliche Voraussetzung für die Übernahme der Kosten für 
Renovierungen ist die privatrechtliche Verpflichtung des Leis-
tungsberechtigten. 

 

Schönheitsreparaturen sind gemäß § 535 Abs. 1 Satz 2 BGB 
Aufgabe des Vermieters, ihre Übertragung auf den Mieter ist aber 
grundsätzlich zulässig. Soweit der Leistungsberechtigte im Ver-
hältnis zum Vermieter jedoch nicht wirksam zur Vornahme von 
Schönheitsreparaturen verpflichtet ist, kommt eine Gewährung 
einer Renovierungsbeihilfe nicht in Betracht. 
 
Unwirksame Übertragung 
Die Übertragung erfolgt häufig durch entsprechende Klauseln in 
Formularmietverträgen. Nach der ständigen Rechtsprechung des 
BGH sind starre Fristenpläne in Bezug auf die Regelmäßigkeit 
von Schönheitsreparaturen ohne Rücksicht auf den tatsächlichen 
Renovierungsbedarf eine unangemessene, weil sachlich nicht 
gerechtfertigte und mit dem Grundgedanken des § 535 Abs. 1 
Satz 2 BGB nicht zu vereinbarende Belastung des Mieters und 
damit unwirksam. Die Renovierungsverpflichtung wurde nicht auf 
den Mieter übertragen und liegt weiterhin beim Vermieter. 
 
Die Zurückweisung unrechtmäßiger Forderungen des Vermieters 
obliegt dem Leistungsberechtigten im Rahmen seiner Selbsthilfe-
verpflichtung. 
 
 
Wirksame Übertragung 
Es ist zulässig, wenn in Formularmietverträgen Fristen als Orien-
tierungshilfe angegeben werden und diese Fristen die nachfol-
genden Richtwerte für die zeitliche Durchführung von Schönheits-
reparaturen nicht unterschreiten: 

Ü Alle 3 Jahre: Küchen, Bäder und Duschen 

Ü Alle 5 Jahre: Wohn- und Schlafräume, Flure, Dielen und 
Toiletten 

Ü Alle 7 Jahre: Andere Nebenräume 

Ü Alle 10 Jahre: Innenanstrich der Fenster, Türen und Heiz-
körper  

 
Dass es sich bei den angegebenen Fristen nur um Orientierungs-
hilfen handelt, wird häufig durch Formulierungen wie „normaler-
weise“, „grundsätzlich“ oder „in der Regel“ deutlich. Diese Formu-
lierungen weisen darauf hin, dass von diesen Fristen im Einzelfall, 
je nach Zustand der Wohnung, abgewichen werden kann. 
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Bevor über die Übernahme der Kosten für Renovierungen ent-
schieden wird, ist immer zu prüfen, ob die Renovierung mietver-
traglich geschuldet ist. Sie ist mietvertraglich geschuldet, wenn 
 

Ü in Einzelmietverträgen, die nicht formularmäßiger Natur 
sind, entsprechende Vereinbarungen getroffen wurden 
oder 

 
Ü in Formularmietverträgen keine kürzeren als die oben ge-

nannten Fristen festgehalten wurden und die grundsätzli-
che Möglichkeit der Abweichung von diesen Fristen vor-
gesehen wurde. 

 
 

7.2 Einzugsrenovierung 

Grundsätzlich haben Leistungsempfänger keinen Anspruch auf 
Zustimmung zum Bezug einer renovierten Wohnung. Es ist aus-
reichend, dass die neu angemietete Wohnung sich in einem be-
wohnbaren Zustand befindet.  

 

Da es in Bottrop üblich ist, dass Vermieter Wohnungen unreno-
viert vermieten, ist, soweit dies vom Vermieter bestätigt wird, eine 
Beihilfe für eine Einzugsrenovierung zu gewähren.  

 

Der Antragsteller hat mietvertraglich zu regeln oder sich nachträg-
lich vom Vermieter bescheinigen zu lassen, dass keine Auszugs-
renovierung verlangt wird. Kann ein entsprechender Nachweis 
nicht vorgelegt werden, ist keine Renovierungsbeihilfe zu gewäh-
ren.  

  

 

7.3 Schönheitsreparaturen 

Wurden die Renovierungsverpflichtung wirksam auf den Mieter 
übertragen, werden die Kosten für Schönheitsreparaturen auf 
Antrag übernommen.  

 

Ein Anspruch auf Gewährung einer Renovierungsbeihilfe besteht, 
wenn der Zustand der Wohnung oder einzelner Räume eine Re-
novierung erfordert. Um den Verwaltungsaufwand so gering wie 
möglich zu halten, ist davon auszugehen, dass Schönheitsrepara-
turen in Mieträumen in den bereits o.g. Zeitabständen erforderlich 
sind: 

Ü Alle 3 Jahre: Küchen, Bäder und Duschen 

Ü Alle 5 Jahre: Wohn- und Schlafräume, Flure, Dielen und 
Toiletten 

Ü Alle 7 Jahre: Andere Nebenräume 

Ü Alle 10 Jahre: Innenanstrich der Fenster, Türen und Heiz-
körper  

Sind diese Abnutzungszeiten abgelaufen, ist eine Renovierungs-
beihilfe zu gewähren. 

 

Gewährung 
der Beihilfe 
auf Antrag 

 

 

 

 

 

 

Regelfristen 
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7.4 Auszugsrenovierung 

Die Gewährung einer Beihilfe anlässlich einer Auszugsrenovie-
rung kommt nur dann in Betracht, wenn der Mieter hierzu vertrag-
lich verpflichtet wurde.  
 
 
Eine Verpflichtung zur Auszugsrenovierung besteht dann nicht, 
wenn der Mieter seinen vertraglichen Verpflichtungen, die Woh-
nung bei Bedarf zu renovieren, nachgekommen ist. Dies ist dann 
der Fall, wenn die letzte Schönheitsrenovierung nicht mehr als 2 
Jahre zurückliegt. 
 
Hat der Mieter die Wohnung im unrenovierten Zustand angemie-
tet und die Einzugsrenovierung vorgenommen besteht grundsätz-
lich kein Anspruch auf Gewährung einer  Beihilfe anlässlich der 
Auszugsrenovierung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Höhe der Renovierungsbeihilfe 

Für die Durchführung einer Renovierung ist auf Bekannte und 
Verwandte zu verweisen. Das Hinzuziehen einer Firma kommt im 
Regelfall nicht in Betracht. 

 

Aus arbeitsökonomischen Gründen erfolgt die Gewährung der 
Renovierungsbeihilfe pauschal. Abweichungen sind nur bei be-
sonders gelagerten Einzelfällen möglich. Grundsätzlich sind fol-
gende Kosten der Berechnung der Renovierungspauschale 
zugrunde zu legen: 
 

Ü Renovierungspauschale von 3,00 EUR pro qm Wohnflä-
che 

Ü Kleinmaterialpauschale von 23,00 EUR  

 

Zu beachten ist, dass die Kleinmaterialpauschale nicht einmalig, 
sondern regelmäßig innerhalb der o.g. Renovierungsfristen zu 
berücksichtigen ist.  

 

 

7.6 Nachweispflicht 

Von den Leistungsberechtigten wird nur dann ein Nachweis über 
die Verwendung der Beihilfe verlangt, wenn berechtigte Zweifel 
an der sachgerechten Verwendung der Beihilfe bestehen. Es 
kann in diesen Fällen die Bewilligung auch über Vorlage eines 
Kostenvoranschlages oder Ausstellen eines Gutscheines erfol-
gen. 
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8. Zuschuss zu den ungedeckten angemessenen Kosten der 
Unterkunft und Heizung für Auszubildende und Studenten 
nach § 22 Abs. 7 SGB II 

Auszubildende und Studenten erhalten ab dem 01.01.2007 unter 
bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss zu  ihren unge-
deckten angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung. 

Der Zuschuss gilt gemäß § 19 Satz 2 SGB II nicht als Arbeitslo-
sengeld II (wohl aber als Leistung zur Sicherung des Lebensun-
terhalts); er löst daher keine Sozialversicherungspflicht aus. 

  

Der Zuschuss wird ungeachtet des Ausschlusstatbestands des § 
7 Abs. 5 SGB II  gewährt.  

 

 

 

 

 

 

Kein ALG II 

8.1 Anspruchsberechtigter Personenkreis  

 
Anspruch auf Leistungen nach § 22 Abs. 7 SGB II haben unter 
bestimmten Voraussetzungen Auszubildende, die  

 
Ü Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) nach dem SGB III  

Ü Ausbildungsgeld nach dem SGB III oder  

Ü Leistungen nach dem BAföG  

 
beziehen.  
 
Die vorgenannte Leistung muss tatsächlich gewährt werden. Es 
reicht nicht, dass ein grundsätzlicher Anspruch besteht, eine Zah-
lung aber zum Beispiel wegen bestehender Unterhaltsansprüche 
oder Einkünften nicht erfolgt.  
 
Der berechtigte Personenkreis ist in der anliegenden Tabelle 
(Anlage 3) abschließend aufgeführt. Dabei wird nach der Art der 
erhaltenen Leistung und zusätzlich danach unterschieden, ob die 
Betreffenden im Haushalt der Eltern wohnen oder nicht.  
 
Bei dem Auszubildenden darf keine besondere Härte entspre-
chend § 7 Abs. 5 Satz 2 SGB II vorliegen, weil in diesem Fall die 
Komplettleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach 
dem SGB II als Darlehen gewährt werden können. Eine Über-
nahme der ungedeckten angemessenen Kosten für Unterkunft 
und Heizung gemäß § 22 Abs. 7 SGB II kommt dann nicht infra-
ge. Der § 7 Abs. 5 Satz 2 SGB II geht dem § 22 Abs. 7 SGB II als 
speziellere Vorschrift vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tatsächli-
cher Leis-

tungsbezug 

 

 

 

 

 

 

Kein Härte-
fall nach § 7 

Abs. 5 SGB II
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Personen vor Vollendung des 25. Lebensjahres  
 
Einen Zuschuss erhält gemäß § 22 Abs. 7 Satz 2 SGB II nicht, 
wer das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und  

 
Ü ohne Zustimmung des kommunalen Trägers eine Woh-

nung angemietet hat (es sei denn, es liegt ein wichtiger 
Grund gem. § 22 Abs. 2a Satz 3 SGB II vor) oder  

 
Ü vor der Beantragung von Leistungen in eine Unterkunft in 

der Absicht gezogen ist, die Voraussetzungen für die Ge-
währung der Leistungen herbeizuführen. 

 
Unabhängig von dieser Regelung wird ein Zuschuss für Perso-
nen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gewährt, 
wenn  
 

Ü wenn sie bereits am 17.02.2006 nicht mehr zum Haushalt 
der Eltern oder eines Elternteils gehört haben (§ 68 Abs. 2 
SGB II) oder  

 
Ü sie bereits einige Zeit vor der Antragstellung in eine eigene 

Wohnung gezogen sind und die Unterkunftskosten bislang 
selbst tragen konnten. In diesem Fall gab es wegen feh-
lender Bedürftigkeit keinen Grund, eine Zusicherung des 
kommunalen Trägers einzuholen. 

 
Falls eine absichtliche Herbeiführung der Leistungsberechtigung 
gemäß § 22 Abs. 2a Satz 4 SGB II geprüft wird, ist im Regelfall 
davon auszugehen, dass nach Ablauf von sechs Monaten ein 
zeitlicher Zusammenhang zwischen Auszug und Beantragung 
von Leistungen nicht mehr gesehen werden kann. Bei einer kür-
zeren Zeitspanne sind die Umstände im Einzelfall entscheidend.  
 
Wenn ein Träger von Leistungen zur Ausbildungsförderung die 
Notwendigkeit des Wohnens außerhalb des Elternhauses bereits 
geprüft und bejaht hat, wird diese Entscheidung akzeptiert. Dies 
gilt insbesondere für Schüler, die Ausbildungsförderung nach § 12 
Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 BAföG erhalten.  
Studierende mit eigenem Haushalt sind nicht anspruchsberech-
tigt nach § 22 Abs. 7 SGB II.  
 

 

 

 

 

 

Ausschluss-
tatbestände 

 

 

 

 

 

 

 

Ausnahme 
der Aus-

schlusstat-
bestände 

 

 
Prüfung der 

absichtli-
chen Herbei-
führung der 

Leistungsbe-
rechtigung 

 

Zustimmung 
der Ent-

scheidung 
anderer Leis-
tungsträger 

8.2 Vorrangige Leistungen 

Ein Zuschuss nach § 22 Abs. 7 SGB II ist nur unter Berücksichti-
gung vorrangiger Leistungen, insbesondere im Hinblick auf Mögli-
che Wohngeld- oder Unterhaltsansprüche, zu gewähren.  

 

 

8.2.1 Wohngeld 

Wer einen grundsätzlichen Anspruch auf Ausbildungsförderung 
nach den hier genannten Bestimmungen hat und allein bzw. mit 
Familienmitgliedern zusammenlebt, die ebenfalls einen Anspruch 
auf Ausbildungsförderung haben, bekommt nach § 1 Abs. 2 Nr. 
1c WoGG kein Wohngeld.  
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Anders sieht dies bei so genannten Mischhaushalten aus. Das 
sind Haushalte, die aus Familienmitgliedern bestehen, die zum 
Teil einen Anspruch auf Wohngeld haben und zum Teil davon 
ausgeschlossen sind. In diesen Fällen wird bei der Leistung des 
Wohngeldes zwar nur der Anteil der Miete oder Belastung be-
rücksichtigt, der dem Anteil der zum Haushalt rechnenden an-
spruchsberechtigten Familienmitglieder an der Gesamtzahl der 
Personen des Mischhaushalts entspricht; diese Regelung kann 
allerdings dazu führen, dass diese Personen nach Zahlung des 
Wohngeldes in der Lage sind, den Mietanteil des Auszubildenden 
zu übernehmen.  

 
Wohngeld ist in diesen Fällen als vorrangige Leistung geltend zu 
machen (ggf. § 5 Abs. 3 SGB II).  

 

 

 

Mischhaus-
halte 

 

 

8.2.2 Unterhaltsansprüche  

Wie bei anderen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhal-
tes nach dem SGB II, sind auch vor der Gewährung des Zu-
schusses nach § 22 Abs. 7 SGB II vorrangige Unterhaltsansprü-
che geltend zu machen, soweit die Voraussetzungen des § 33 
SGB II erfüllt sind. 

 

 

8.3  Höhe der Leistung 

Der Zuschuss wird in Höhe der nicht gedeckten angemessenen 
Kosten für Unterkunft und Heizung gewährt, wenn die Vorausset-
zungen des § 22 Abs. 7 i.V.m. Abs. 1 SGB II erfüllt sind. 
 
 

Ü Tatsächliche Aufwendungen des Betroffenen  
Dem Auszubildenden müssen selbst Kosten für Unterkunft und 
Heizung entstehen. Hat der Auszubildende derartige Kosten nicht 
zu übernehmen, weil zum Beispiel eine andere Person dafür auf-
kommt, kommt eine Zuschussgewährung nicht in Betracht.  
 

Ü Angemessenheit der Kosten  
Die Kosten für Unterkunft und Heizung müssen angemessen 
sein. Die entsprechenden Regelungen des Gliederungspunktes 
1.1 sind entsprechend anzuwenden.  

 
Im Gegensatz zur Gewährung von Kosten der Unterkunft im 
Rahmen des Arbeitslosengeldes II werden bei einer Zuschuss-
gewährung nach § 22 Abs. 7 SGB II von Anfang an nur die an-
gemessenen Kosten gewährt. Unangemessen hohe Kosten wer-
den auch nicht für eine Übergangszeit berücksichtigt.  
 

Ü Kosten müssen ungedeckt sein  
Das bedeutet, dass unter Berücksichtigung des in der Förderleis-
tung für die Ausbildung enthaltenen Betrages für Unterkunft und 
Heizung, vorrangiger Leistungen und des Einkommens und Ver-
mögens des Auszubildenden noch ungedeckte Kosten verblei-
ben. 
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Ermittlung der ungedeckten Kosten 
Die Förderleistungen für Ausbildungen enthalten häufig Pauscha-
len für Unterkunft und Heizung. Daneben gibt es bei einigen För-
derleistungen Aufstockungsmöglichkeiten, wenn höhere Kosten 
nachgewiesen werden. Sowohl die Pauschalen als die im Rah-
men der Ausbildungsförderung gewährten zusätzlichen Mietantei-
le sind von den tatsächlich anfallenden angemessenen Kosten für 
Unterkunft und Heizung abzuziehen.  
 
Da der Zuschuss zwar kein Arbeitslosengeld II, aber eine Leis-
tung zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II dar-
stellt, sind die entsprechenden Vorschriften über den Einsatz des 
Einkommens und Vermögens anzuwenden.  
 
In der Regel werden eigene Einkünfte des Auszubildenden bei 
der Berechnung eines Anspruchs auf Ausbildungsförderung be-
rücksichtigt. Soweit das nicht der Fall ist (zum Beispiel bei Kin-
dergeld) verringern diese Einkünfte entsprechend § 11 SGB II – 
evtl. bereinigt gemäß § 11 Abs. 2 SGB II – die zu berücksichti-
genden Kosten für Unterkunft und Heizung. Es ist also das Ein-
kommen des Auszubildenden anzurechnen, das noch nicht bei 
der Berechnung der Ausbildungsförderung eingesetzt und zudem 
als Einkommen nach dem SGB II zu werten ist. Die Einkommens-
anrechnung bei der Berufsausbildungsbeihilfe ist im § 71 SGB III, 
die Einkommensanrechnung für das Ausbildungsgeld in § 108 
SGB III und die Einkommensanrechnung für BAföG in den §§ 21 
– 25 BAföG geregelt. In Zweifelsfällen sollte die bewilligende Be-
hörde unter Wahrung der Bestimmungen des Datenschutzes 
nach der Berücksichtigung der entsprechenden Einkommensart 
gefragt werden.  
 
Ungedeckte Regelleistungen und Mehrbedarfe werden nicht be-
rücksichtigt. Als Bedarf werden nur die ungedeckten angemesse-
nen Kosten der Unterkunft und Heizung angesetzt.  
 
Eine Bedarfsberechnung entsprechend der für das Arbeitslosen-
geld II wird nicht durchgeführt.  
 
 
Sonderfall: Der Auszubildende lebt im Haushalt mit seinen 
Eltern oder einem Elternteil 
 
Lebt der Auszubildende gemeinsam mit seinen Eltern oder einem 
Elternteil in einer Wohnung, wird der Zuschuss nur gewährt, wenn 
die Eltern oder der Elternteil Leistungen nach dem SGB II, Hilfe 
zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung nach dem SGB XII erhalten. Die Eltern / der El-
ternteil ist dann nachweislich nicht in der Lage, die ungedeckten 
angemessenen Kosten des Auszubildenden zu übernehmen.  

 
Ansonsten ist auf die Unterhaltsverpflichtung der Eltern / des El-
ternteils gegenüber minderjährigen oder volljährigen Kindern (§§ 
1601 ff BGB) zu verweisen.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Anwendung 
§§ 11 und 12 

SGB II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Be-
darfsberech-
nung i.S.d. 

ALG II 
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Machen die Eltern / der Elternteil geltend, die Kosten nicht über-
nehmen zu können, sind sie darauf aufmerksam zu machen, dass 
sie einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII 
stellen können. 

 

8.4 Bewilligungszeitraum 

Der Zuschuss wird für die Dauer der Leistungsgewährung der 
Ausbildungsförderung bewilligt, in der Regel maximal jedoch für 
sechs Monate. Der Zuschuss ist monatlich im Voraus zu erbrin-
gen.  

 

 

9. Abweichender Bedarf 

Der abweichende Bedarf nach § 23 Abs. 3 SGB II umfasst die 
Leistungen 

Ü Erstausstattung für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräten 

Ü Erstausstattung mit Bekleidung 

Ü Erstausstattung für Schwangerschaft und Geburt 

Ü Mehrtägige Klassenfahrten. 

 

Die Leistungen sind als Beihilfe zu gewähren.  

 

Voraussetzung für alle o.g. abweichenden Bedarfe ist, dass der 
geltend gemachte Bedarf tatsächlich vorliegt und noch nicht vor 
Antragstellung durch den Leistungsberechtigten aus eigenen Mit-
teln oder von Dritten gedeckt worden ist. 

 

 

9.1 Erstausstattung für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräten 

Gewährung von Leistungen gem. § 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II 

 

 

9.1.1 Voraussetzung der Leistungsgewährung 

 

- erstmalige Gründung eines Hausstandes 

Voraussetzung der Leistung für eine Erstausstattung ist die erst-
malige Gründung eines Hausstandes; dies ist z. B. der Fall bei: 

Ü der erstmaligen Anmietung einer Wohnung nach Verlas-
sen des Elternhauses 

Ü nach Haftentlassung,  

Ü nach der Aufgabe des Wohnsitzes im Ausland 

Ü beim Auszug aus einem Übergangswohnheim. 

Ü nach einem Wohnungsbrand 

Ü bei Wohnungslosen, die nicht in Übergangsheimen leben, 
sondern „Platte“ machen (also im Freien leben) bzw. vorü-
bergehend bei Bekannten untergekommen sind. 

 

 

 

Erstmalige 
Gründung 
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- Abgrenzungshinweise  

Die Gewährung einer Beihilfe kommt nur im Falle der erstmaligen 
Haushaltsgründung in Betracht. Der bloße Umzug eines Leis-
tungsberechtigten allein rechtfertigt daher keine Bewilligung einer 
Beihilfe. Auch die Hinweise, dass vorhandenen Einrichtungsge-
genstände nicht mehr nutzbar seien oder in Folge eines Umzuges 
untergingen, führen nicht zur Gewährung einer Beihilfe. 

 

- keine Ersatzbeschaffung 

Ein Anspruch auf Gewährung einer Beihilfe zur Ersatzbeschaf-
fung von Hausrat und Haushaltsgeräten besteht nicht. Ein solcher 
Bedarf ist mit dem Regelsatz abgegolten. 

 

Die Entscheidung über die Bewilligung einer Beihilfe für die Erst-
ausstattung ist unter Angabe der wesentlichen Gründe aktenkun-
dig zu machen. Hierbei ist insbesondere der Ausnahmetatbe-
stand, weshalb keine Erstausstattung für Wohnungen einschl. 
Haushaltsgeräten vorhanden ist, anzugeben.  

 

 

 

 

Abgren-
zungshin-

weise  

 

 

 

Keine Er-
satzbeschaf-

fungen 

 
Dokumenta-
tion der Ent-
scheidung 

9.1.2 Höhe der Beihilfe 

Die Beihilfe für die Erstausstattung einer Wohnung setzt sich bei 
einem Haushalt mit einer Personen zusammen aus 

 

Ü Hausrat 400,00 EUR 

Ü Mobiliar 950,00 EUR 

 

Für jede weitere Person im Haushalt erhöht sich der Bedarf um 
25 %.  

 

 

9.1.3 Sonderfall – Trennungen von Partnern 

Anspruchsberechtigt sind nicht automatisch getrennt lebende 
Leistungsberechtigte, die die eheliche Wohnung ohne Mitnahme 
von Hausrat verlassen haben. Diese haben nach § 6 der Haus-
ratsverordnung einen Anspruch auf Zuteilung von gemeinsam 
gehörendem Hausrat.  

Die (gerechte) Aufteilung erfolgt durch den Familienrichter. Der 
Anspruch kann durch Beantragung einer „Einstweiligen Verfü-
gung“ kurzfristig durchgesetzt werden. Anstelle der Erstausstat-
tungsbeihilfe sind dann die angemessenen Transportkosten zu 
übernehmen.  

Nach einer Aufteilung des Hausrates nach einer Trennung kann 
auch ein Anspruch auf einen Teil der Erstausstattungsbeihilfe 
bestehen. In diesen Fällen ist für die benötigten Gegenstände ein 
Teil der Erstausstattungsbeihilfe zu bewilligen. 

 

 

 

 

 

 

Entschei-
dung Famili-

engericht 
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9.2 Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei 
Schwangerschaft und Geburt  

Gewährung von Leistungen gem. § 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II 

 

 

9.2.1 Erstausstattung mit Bekleidung  

9.2.1.1 Voraussetzung der Leistungsgewährung  

Leistungen für eine Erstausstattung für Bekleidung sind nur zu 
gewähren, wenn eine Grundausstattung an Bekleidung nicht vor-
handen ist.  

Dies kann z. B. nach einem Wohnungsbrand der Fall sein oder 
auch nach einer Haftentlassung, soweit nicht die Justizvollzugs-
anstalt auf dem Entlassungsschein vermerkt, dass der/die Inhaf-
tierte über ausreichend Bekleidung bei der Entlassung verfügt. In 
begründeten Einzelfällen (Aufgabe der Wohnung während der 
Haft o.ä.) kann eine Beihilfe bewilligt werden. Vorrangig ist auf 
das Entlassungsgeld und die Kleiderkammer zu verweisen.  

 

Ein Anspruch auf Gewährung einer Beihilfe zur Ersatzbeschaf-
fung von Bekleidung besteht nicht. Ein solcher Bedarf ist mit dem 
Regelsatz abgegolten. 

 

Im Übrigen sind alle Personen, die trotz der in den Regelsätzen 
vorgesehenen Pauschalen für einmalige Bedarfe Kleidung benö-
tigen, an Kleiderkammern zu verweisen. 

 

Die Entscheidung über die Bewilligung einer Beihilfe für die Erst-
ausstattung ist unter Angabe der wesentlichen Gründe aktenkun-
dig zu machen. Hierbei ist insbesondere der Ausnahmetatbe-
stand, weshalb keine Erstausstattung an Bekleidung vorhanden 
ist, anzugeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keine Er-
satzbeschaf-

fung 

 

 

 

 
 

Dokumenta-
tion der Ent-
scheidung 

9.2.1.2 Höhe der Beihilfe 

Beihilfen zur Erstausstattung für Bekleidung sind in folgender Hö-
he zu gewähren: 

Ü Grundausstattung für Kinder bis 13 Jahren     266,00 EUR 

Ü Grundausstattung für Personen ab 14 Jahren 304,00 EUR 

 

 

9.2.2 Erstausstattung für Schwangerschaft und Geburt  

9.2.2.1 Voraussetzung der Leistungsgewährung 

- Vorlage des Mutterpasses 

Leistungen zur Beschaffung von Schwangerschaftsbekleidung 
sind zu gewähren, wenn die Schwangerschaft durch Vorlage des 
Mutterpasses nachgewiesen und ein Fehlen entsprechender Be-
kleidung geltend gemacht wird.  

 

 

Vorlage Mut-
terpass 
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- Gewährung der Beihilfe 

Eine Beihilfe für Schwangerschaftsbekleidung kann ab dem 4. 
Schwangerschaftsmonat gewährt werden. 

Eine Beihilfe anlässlich einer Geburt kann ab Beginn des 8. 
Schwangerschaftsmonats gewährt werden. 

 

 

Fristen der 
Leistungs-
gewährung 

9.2.2.2 Höhe der Beihilfe 

 

- Beihilfen anlässlich einer Schwangerschaft 

Für die Beschaffung von Schwangerschaftsbekleidung ist auf An-
trag eine Beihilfe von 120,00 EUR zu gewähren.  

 

- Beihilfen anlässlich einer Geburt 

Anlässlich einer Geburt ist für die Beschaffung einer Säuglings-
ausstattung und des notwendigen Hausrates eine Beihilfe i. H. v. 
insgesamt 430,00 EUR auf Antrag zu gewähren. Durch die Zah-
lung dieser Beträge wird folgender Bedarf abgegolten: 

Ü Säuglingserst- und Zweitausstattung 

Ü Wanne  

Ü Wickelauflage 

Ü Kinderwagen 

Ü Buggy 

Ü Gummiauflage / Betttuch,  

Ü Kinderbettgestell, Matratze, Kopfkissen, Kopfkissenbezug, 
2 Betttücher 

 

 

9.3 Mehrtägige Klassenfahrten 

Gewährung von Leistungen gem. § 23 Abs. 3 Nr. 3 SGB II 

 

 

9.3.1 Voraussetzung der Leistungsgewährung 

 

Es muss sich um eine mehrtägige Klassenfahrt im Rahmen der 
schulrechtlichen Bestimmungen handeln. Die Dauer und die Kos-
ten der Klassenfahrt müssen durch eine Bescheinigung der Schu-
le nachgewiesen werden. Behinderungsbedingte Mehrkosten sind 
präzise gesondert auszuweisen (ggf. Sonderbedarf). 

 

Die Beihilfen sind für alle Schulen zu gewähren, soweit die schul-
rechtlichen Bestimmungen solche mehrtägigen Klassenfahrten 
vorsehen. 

Kosten für Schüleraustausch fallen nicht hierunter und können 
nicht übernommen werden. Ebenso fallen nicht hierunter Kosten 
für eintägige Klassenfahrten, da diese bereits durch die Regelleis-
tung abgedeckt sind. 
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9.3.2 Höhe der Beihilfe 

Für die Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten ist je Klas-
se/Stufe der Betrag anzuerkennen und als Beihilfe zu überneh-
men, der von der Schule aufgrund der Entscheidung der Eltern-
pflegschaft bzgl. des Klassenfahrtzieles festgesetzt wird. 

 

Die einmalige Beihilfe ist direkt an die Schule zu überweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Einkommenseinsatz bei Personen ohne lfd. Bezug von ALG II  

In den Fällen, in denen Personen, die keine lfd. ALG II Leistungen 
erhalten, einen Antrag auf Gewährung von Leistungen gem. § 23 
Abs. 3 Nr. 1 – 3 SGB II stellen, ist zu prüfen, in welchem Umfang 
das Einkommen bei der Gewährung der Leistung einzusetzen ist. 
Gem. § 23 Abs. 3 SGB II kann das Einkommen berücksichtigt 
werden, das innerhalb eines Zeitraumes von bis zu 6 Monaten 
nach Ablauf des Monats erworben wird, in dem über die Leistung 
entschieden worden ist.  

 

Dem nach § 11 zu berücksichtigenden bereinigtem Einkommen 
ist der lfd. Bedarf zur Sicherung des Lebensunterhaltes  gegen-
über zu stellen. Übersteigt das zu berücksichtigende Einkommen 
den lfd. Bedarf, ist der übersteigende Betrag bei: 

 

Ü Leistungen gem. § 23 Abs. 3 Nr. 1 Erstausstattungen von 
Wohnungen einschl. Haushaltsgeräten in 1-facher Höhe 
(da in solchen Fällen der Bedarf unabweisbar ist) 

Ü Leistungen gem. § 23 Abs. 3 Nr. 2 Erstausstattungen Be-
kleidung in 1-facher Höhe 

Ü Leistungen gem. § 23 Abs. 3 Nr. 2 Erstausstattungen 
Schwangerschaft und Geburt in 3-facher Höhe (da dieser 
Bedarf nicht in vollem Umfange sofort befriedigt werden 
muss) 

Ü Leistungen gem. § 23 Abs. 3 Nr. 3 Klassenfahrten in 4-
facher Höhe (da zwischen Ankündigung bzw. Beantragung 
und Klassenfahrt in der Regel ein längerer Zeitraum liegt) 

 

auf die zu gewährende Leistung anzurechnen.  

 

Abweichungen sind unter Berücksichtigung der Besonderheit des 
Einzelfalles möglich. Die Abweichung ist zu begründen und ak-
tenkundig zu machen. 

 

Das übersteigende Einkommen darf nicht zeitgleich mehrfach 
berücksichtigt werden.  

 

 

 

§ 23 Abs. 3 
SGB II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine mehr-
fache Be-

rücksichti-
gung von 

Einkommen 
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10. Übernahme von Mietschulden und Energiekostenrückstän-
den 

Die Bearbeitung von Mietschulen erfolgt seit dem 01.04.2006 
durch das Sozialamt. 

 

Seit dem 01.04.2006 ist das Sozialamt ebenfalls für die Bearbei-
tung von Stromschulden, mit Ausnahme der Forderungen aus 
Jahresendabrechnungen (auch wenn hier Rückstände enthalten 
sind), zuständig. Hat der Energieversorger bei Vorlage der Jah-
resendabrechnungen bereits Maßnahmen zur Einstellung der 
Stromversorgung angedroht oder eingeleitet, ist die Zuständigkeit 
des Sozialamtes gegeben. Die Regelung des § 23 Abs. 1 SGB II 
bleibt unberührt.  

 

Zur Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme von Mietschulden 
und Energiekostenrückständen teilt die ARGE dem Sozialamt mit, 
ob evtl. geschütztes Vermögen vorhanden ist, das zur Beglei-
chung der Schulden herangezogen werden kann. Das Sozialamt 
bewilligt die beantragte Leistung als Darlehen nach § 22 Abs. V 
SGB II. 

 

Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt durch Bedienung einer 
Abtretung in Höhe von bis zu 10% der Regelleistungen durch die 
ARGE unter Berücksichtigung bereits bestehender Einbehaltun-
gen. 

 

Vor einer Übernahme von Mietschulden oder Energiekostenrück-
ständen wird durch die ARGE sichergestellt, dass die monatlichen 
Zahlungen ab sofort für die Zeit des Leistungsbezuges direkt an 
den Vermieter bzw. Energieversorger in dem Umfang überwiesen 
werden, wie Leistungen durch die ARGE gewährt werden. 

 

Die ARGE informiert die Stelle, die das Darlehen bewilligt hat, 
wenn und aus welchem Grund der Leistungsberechtigte aus dem 
Leistungsbezug ausscheidet. 

 

 
 

 

 

 

Zuständig-
keitsrege-

lung 

 

 

 

 

 

Verfahren 

 

 

 
 

Rückzahlung 
des Darle-

hens 

 

 

Direktüber-
weisung 

11. Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

Diese Richtlinien treten am 01.07.2010 durch Beschluss des Ver-
waltungsvorstandes vom 27.04.2010 in Kraft. Gleichzeitig treten 
die Richtlinien vom 01.05.2009 außer Kraft. 
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Anlage 1 

 

Rechtsgrundlagen kommunaler Leistungen 

 

§ 22 SGB II 

Leistungen für Unterkunft und Heizung 

 

(1) Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen 
Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind. Erhöhen sich nach 
einem nicht erforderlichen Umzug die angemessenen Aufwendungen für Unter-
kunft und Heizung, werden die Leistungen weiterhin nur in Höhe der bis dahin zu 
tragenden Aufwendungen erbracht. Soweit die Aufwendungen für die Unterkunft 
den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang übersteigen, sind 
sie als Bedarf des allein stehenden Hilfebedürftigen oder der Bedarfsgemein-
schaft so lange zu berücksichtigen, wie es dem allein stehenden Hilfebedürftigen 
oder der Bedarfsgemeinschaft nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch 
einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwen-
dungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Rückzah-
lungen und Guthaben, die den Kosten für Unterkunft und Heizung zuzuordnen 
sind, mindern die nach dem Monat der Rückzahlung oder der Gutschrift entste-
henden Aufwendungen; Rückzahlungen, die sich auf die Kosten für Haushalts-
energie beziehen, bleiben insoweit außer Betracht. 

 

(2) Vor Abschluss eines Vertrages über eine neue Unterkunft soll der erwerbsfä-
hige Hilfebedürftige die Zusicherung des für die Leistungserbringung bisher ört-
lich zuständigen kommunalen Trägers zu den Aufwendungen für die neue Un-
terkunft einholen. Der kommunale Träger ist nur zur Zusicherung verpflichtet, 
wenn der Umzug erforderlich ist und die Aufwendungen für die neue Unterkunft 
angemessen sind; der für den Ort der neuen Unterkunft örtlich zuständige kom-
munale Träger ist zu beteiligen. 

 

(2a) Sofern Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, um-
ziehen, werden ihnen Leistungen für Unterkunft und Heizung für die Zeit nach 
einem Umzug bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres nur erbracht, wenn der 
kommunale Träger dies vor Abschluss des Vertrages über die Unterkunft zuge-
sichert hat. Der kommunale Träger ist zur Zusicherung verpflichtet, wenn  

1. der Betroffene aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf die 
Wohnung der Eltern oder eines Elternteils verwiesen werden kann,  

2. der Bezug der Unterkunft zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt           
 erforderlich ist oder 

3. ein sonstiger, ähnlich schwerwiegender Grund vorliegt. 

Unter den Voraussetzungen des Satzes 2 kann vom Erfordernis der Zusiche-
rung abgesehen werden, wenn es dem Betroffenen aus wichtigem Grund nicht 
zumutbar war, die Zusicherung einzuholen. Leistungen für Unterkunft und Hei-
zung werden Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
nicht erbracht, wenn diese vor der Beantragung von Leistungen in eine Unter-
kunft in der Absicht umziehen, die Voraussetzungen für die Gewährung der Leis-
tungen herbeizuführen. 

§ 22 SGB II 
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(3) Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten können bei vorheriger 
Zusicherung durch den bis zum Umzug örtlich zuständigen kommunalen Träger 
übernommen werden; eine  Mietkaution kann bei vorheriger Zusicherung durch 
den am Ort der neuen Unterkunft zuständigen kommunalen Träger übernommen 
werden. Die Zusicherung soll erteilt werden, wenn der Umzug durch den kom-
munalen Träger veranlasst oder aus anderen Gründen notwendig ist und wenn 
ohne die Zusicherung eine Unterkunft in einem angemessenen Zeitraum nicht 
gefunden werden kann. Eine Mietkaution soll als Darlehen erbracht werden. 

 

(4) Die Kosten für Unterkunft und Heizung sollen von dem kommunalen Träger 
an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden, wenn die 
zweckentsprechende Verwendung durch den Hilfebedürftigen nicht sicherge-
stellt ist. 

 

(5) Sofern Leistungen für Unterkunft und Heizung erbracht werden, können auch 
Schulden übernommen werden, soweit dies zur Sicherung der Unterkunft oder 
zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. Sie sollen über-
nommen werden, wenn dies gerechtfertigt und notwendig ist und sonst Woh-
nungslosigkeit einzutreten droht. Vermögen nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 ist vorrangig 
einzusetzen. Geldleistungen sollen als Darlehen erbracht werden. 

 

(6) Geht bei einem Gericht eine Klage auf Räumung von Wohnraum im Falle der 
Kündigung des Mietverhältnisses nach § 543 Abs. 1, 2 Satz 1 Nr. 3 in Verbin-
dung mit § 569 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ein, teilt das Gericht dem 
örtlich zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder der von 
diesem beauftragten Stelle zur Wahrnehmung der in Absatz 5 bestimmten Auf-
gaben unverzüglich 

 

1. den Tag des Eingangs der Klage, 

2. die Namen und die Anschriften der Parteien, 

3. die Höhe der monatlich zu entrichtenden Miete, 

4. die Höhe des geltend gemachten Mietrückstandes und der geltend ge-
machten Entschädigung und 

5. den Termin zur mündlichen Verhandlung, sofern dieser bereits         
 bestimmt ist, 

mit. Außerdem kann der Tag der Rechtshängigkeit mitgeteilt werden. Die Über-
mittlung unterbleibt, wenn die Nichtzahlung der Miete nach dem Inhalt der Kla-
geschrift offensichtlich nicht auf Zahlungsunfähigkeit des Mieters beruht. 

 

(7) Abweichend von § 7 Abs. 5 erhalten Auszubildende, die Berufsausbildungs-
beihilfe oder Ausbildungsgeld nach dem Dritten Buch oder Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz erhalten und deren Bedarf sich nach § 65 
Abs. 1, § 66 Abs. 3, § 101 Abs. 3, § 105 Abs. 1 Nr. 1, 4, § 106 Abs. 1 Nr. 2 des 
Dritten Buches oder nach § 12 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 und 3, § 13 Abs. 1 in Verbin-
dung mit Abs. 2 Nr. 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes bemisst, ei-
nen Zuschuss zu ihren ungedeckten angemessenen Kosten für Unterkunft und 
Heizung (§ 22 Abs. 1 Satz 1). Satz 1 gilt nicht, wenn die Übernahme der Leis-
tungen für Unterkunft und Heizung nach Absatz 2a ausgeschlossen ist. 
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§ 23 Abs. 3 SGB II 

Abweichender Bedarf 

 

Leistungen für  

 

1. Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, 

 

2. Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwan-
gerschaft und Geburt sowie 

 

3. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestim-
mungen 

 

sind nicht von der Regelleistung umfasst. Sie werden gesondert erbracht. Die 
Leistungen nach Satz 1 werden auch erbracht, wenn Hilfebedürftige keine 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts einschließlich der angemes-
senen Kosten für Unterkunft und Heizung benötigen, den Bedarf nach Satz 1 
jedoch aus eigenen Kräften und Mitteln nicht voll decken können. In diesem 
Falle kann das Einkommen berücksichtigt werden, das Hilfebedürftige inner-
halb eines Zeitraumes von bis zu sechs Monaten nach Ablauf des Monats 
erwerben, in dem über die Leistung entschieden worden ist. Die Leistungen 
nach Satz 1 Nr. 1 und 2 können als Sachleistung oder Geldleistung, auch in 
Form von Pauschalbeträgen, erbracht werden. Bei der Bemessung der Pau-
schalbeträge sind geeignete Angaben über die erforderlichen Aufwendungen 
und nachvollziehbare Erfahrungswerte zu berücksichtigen. 

 

§ 23 Abs. 3 
SGB II 

 



 
Kommunale Richtlinien Seite 47 SGB II  

 
 

Anlage 2 

Betriebskostenspiegel NRW 
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Anlage 3 

Anspruchsberechtigter Personenkreis nach § 22 Abs. 7 SGB II 

 

Zuschuss zu den ungedeckten angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung für Auszubildende nach § 22 Abs. 7 SGB II  

Berechtigter Personenkreis: Auszubildende, die Berufsausbildungsbeihilfe bzw. Ausbildungsgeld nach dem SGB III oder Leistungen nach dem BAföG erhalten Studierende mit 
eigenem Haushalt sind nicht anspruchsberechtigt! 

monatlicher Bedarf  

Personenkreis Pauschal- 
betrag 

Im Pauschalbe-
trag bereits 

enthaltene KdU 

(zusätzliche) Mietkosten, die von 
der Ausbildungsförderung über-

nommen werden 

Maximaler Anteil an den 
Mietkosten, der von der 

Ausbildungsförderung über-
nommen wird 

Rechtsgrundlage für die Ausbildungsförde-
rung 

 

Empfänger/innen von Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) im eigenen Haushalt  

nicht behinderte Auszubildende  310 € 0 € 
133 € bis 197 € 

je nach Höhe der KdU 
197 € 

§ 65 Abs. 1 SGB III i. V. m. § 13 Abs. 1 
Nr. 1, Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 BAföG 

nicht behinderte Teilnehmer/innen einer berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme  348 € 52 € 

bis 64 €, wenn die Mietkosten 
52 € übersteigen 

116 € 
§ 66 Abs. 3 SGB III i. V. m. § 12 Abs. 2 
Nr. 1, Abs. 3 BAföG 

 

Empfänger/innen von Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) im Haushalt der Eltern  

Behinderte Auszubildende 
-allgemein 
-wenn verheiratet oder in Lebenspartnerschaft oder 21 Jahre alt  

282 €  
353 € 

0 € 
0 € 

0 € 
0 € 

0 € 
0 € 

§ 101 Abs. 3 Satz 2 SGB III  
§ 101 Abs. 3 Satz 3 SGB III 

 

Empfänger/innen von Ausbildungsgeld im eigenen Haushalt  

behinderte Auszubildende  310 € 0 € 
133 € bis 197 € je nach Höhe 

der KdU 
197 € 

§ 105 Abs. 1 Nr. 4 SGB III i. V. m. § 13 
Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 BAföG 

Behinderte Personen in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme und in 
einer Grundausbildung  348 € 52 € 

bis 64 €, wenn die Mietkosten 
52 € übersteigen 

116 € 
§ 106 Abs. 1 Nr. 2 SGB III i. V. m. § 12 
Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 BAföG 

 

Empfänger/innen von Ausbildungsgeld im Haushalt der Eltern  

Behinderte Auszubildende mit Ausbildungsgeld im Haushalt der Eltern 
 -allgemein 
 -wenn verheiratet oder in Lebenspartnerschaft oder 21 Jahre alt  

282 €  
353 € 

0 € 
0 € 

0 € 
0 € 

0 € 
0 € 

§ 105 Abs. 1 Nr. 1 1. Alternative SGB III § 
105 Abs. 1 Nr. 1 2. Alternative SGB III 
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Empfänger/innen von BAföG im eigenen Haushalt  

Schüler/innen von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und       
Berufsfachschulen ab Klasse 10 sowie von Fach- und Fachoberschulklassen,       
deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, wenn 
die/der Auszubildende nicht bei den Eltern wohnt und 1. von der Wohnung der 
Eltern aus eine entsprechende zumutbare  

     

Ausbildungsstätte nicht erreichbar ist,       
2. einen eigenen Haushalt führt und verheiratet ist oder war,       
3. einen eigenen Haushalt führt und mit mindestens einem Kind zusammenlebt,       
4. die Verweisung auf die Wohnung der Eltern aus rechtlichen Gründen nicht       
möglich ist (das ist dann der Fall, wenn den Eltern das Sorgerecht oder das    bis 64 €, wenn die Mietkosten 116 € § 12 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 BAföG i. V. m. 
Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen wurde).  348 € 52 € 52 € übersteigen  § 2 Abs. 1 a S. 1, 2 BAföG 

Schüler/innen von Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, Abendrealschu-
len      

 

und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung    bis 64 €, wenn die Mietkosten 116 € 

 

voraussetzt  417 € 52 € 52 € übersteigen  § 12 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 BAföG 

 

Empfänger/innen von BAföG im Haushalt der Eltern  

Schüler/innen in Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, Abendrealschulen 
und von Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung voraussetzt  348 € 0 € 0 € 0 € § 12 Abs. 1 Nr. 2 BAföG 

Studierende in Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung voraussetzt, in Abendgymnasien und Kollegs (BAföG an Abend-
gymnasien wird erst ab dem 4. Semester gewährt)  310 € 0 € 44 € 44 € § 13 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 BAföG 

Studierende in höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen  333 € 0 € 44 € 44 € § 13 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1 BAföG 

 


